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I. Allgemeine Informa�onen
18Cuba ist ein Eisenbahnbau- und Ak�enspiel für 2-6 Spieler. Es basiert auf dem Spiel 1829 von Francis 
Tresham.  Kuba war das siebte Land der Welt und das erste spanischsprachige Land, das eine Eisenbahn 
eröffnete. Die ersten Eisenbahnunternehmen waren Schmalspurbahnen, die das Zuckerrohr zu den 
Zuckermühlen transpor�erten. Im Spiel wird jeder Spieler Direktor einer oder mehrerer dieser 
Schmalspurfirmen. Die Spieler gründen auch große Gesellscha�en, um den Zucker von den Zucker-
fabriken zu den Häfen zu transpor�eren.
Das Spiel ist in Ak�enrunden und Betriebsrunden unterteilt. In Ak�enrunden können Sie und Ihre 
Mitspieler Ak�en von Eisenbahngesellscha�en kaufen. Während der Betriebsrunden fahren diese 
Eisenbahnunternehmen Züge von einem Ort zum anderen, um Geld zu verdienen und Dividenden an ihre 
Ak�onäre zu zahlen.

II. Spielvorbereitung

2-Spieler kurz:
2-Spieler mi�el:
2-Spieler lang:

$ 720
$ 950

$ 1150

$ 700
$ 900

3-Spieler kurz:
3-Spieler lang:

$ 680
$ 650
$ 650

4-Spieler:
5-Spieler:
6-Spieler:Ta
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III.1 Vor dem Au�au
Spielt ihr zu zweit, entscheidet euch für eine der folgenden Versionen:

▪ Kurzversion (1 Konzession pro Spieler)
▪ Mi�lere Version (2 Konzessionen pro Spieler)
▪ Langversion (3 Konzessionen pro Spieler)

Ÿ Spielt ihr die 2-Spieler-Kurzversion wird nur ein Teil des Spielplans benö�gt. Siehe Kapitel X. 
Ÿ Spielt ihr die 2-Spieler-Mi�elversion, verwende den rücksei�gen Spielplan. Siehe Kapitel XI. 

Spielt ihr zu dri�, entscheidet euch für eine dieser Versionen:
▪ Kurzversion (1 Konzession pro Spieler)
▪ Langversion (2 Konzessionen pro Spieler)

Verteilt das Startkapital von der Bank (Die Bank umfasst 10.000 $, nur in der 2-Spieler-Kurzversion umfasst 
sie 7.000 $) entsprechend folgender Tabelle:

Sor�ert die Anzahl an Lokkärtchen aus, die für Eure Version nach folgender Tabelle vorgesehen ist:

Ÿ Nicht benö�gte Lokkärtchen kommen zurück in die Schachtel.
Ÿ Von den Wagonkärtchen sind immer alle im Spiel.
Ÿ Die Anzahl an 8+/4D-Loks ist theore�sch unbegrenzt. Sollten die 8+/4D-Lokkärtchen ausgehen, 

verwendet einen Ersatz (zum Beispiel die ausrangierten 2er-Loks).
II.2 E�que�e
Ÿ Die Spieler einigen sich vor Spielbeginn, welche Art von Vereinbarungen zulässig sind und ob 

getroffene Vereinbarungen bindend sind.
Ÿ Vereinbarungen zwischen zwei Spielern können jeden Aspekt des Spielablaufs umfassen. Verein-

barungen zwischen mehr als zwei Spielern sind grundsätzlich verboten.
Ÿ Der gesamte Besitz von Spielern und Gesellscha�en ist jederzeit einsehbar.
Ÿ Um die Spielzeit nicht unnö�g zu verlängern, ist jeder Spieler verpflichtet, über seinen Spielzug 

nachzudenken, während andere Spieler agieren.
Ÿ Um die Abrechnung am Ende des Spiels zu erleichtern, empfiehlt es sich, Papier und Bleis�� 

bereitzulegen. Es gibt Apps oder Spreadsheats im Internet, die die Abrechnung erleichtern.
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Platziere den Spielplan und die 
Ak�enkurstabelle auf den Tisch. Die 
Ak�enkurse der Gesellscha�en 
werden darauf mit einem Marker 
angezeigt. 

5

Sortiere die Gleisteile nach 
Farbe und platziere sie in 
Stapeln auf dem Tisch, so dass 
alle Spieler sie sehen können. Zu 
Spielbeginn stehen nur die 
gelben Gleisteile zur Verfügung, 
aber es hil� allen, sich eine 
Übersicht zu verschaffen, um 
spätere Spielphasen planen zu 
können.  
Unabhängig von der 
Spieleranzahl stehen imm alle 
Teile zur Verfügung mit 
Ausnahme des Teiles Nr. 
L72/L73: davon 
sollte immer 
eines weniger 
als kleine Gesellscha�en im Spiel 
sein.

Gruppiere die Ak�en der kleinen und 
großen Gesellscha�en nach Farbe und 
platziere sie auf dem Tisch, mit der 
Direktorsak�e obenauf. 

Sortiere die Lokkärtchen und die Wagons nach Typ. Ein 
Stapel enthält die Standard-Loks, zuunterst die 8+/4D-Loks, 
darauf die 6/6+-Loks usw. bis zu den 2er-Loks ganz oben. 
Platziere den Stapel auf dem Tisch.  

Sor�ere die n-Loks auf dieselbe Weise, mit den 2n-Loks 
zuoberst.

Sor�ere die Wagons auf dieselbe Weise, mit den 1er-Wagons 
zuoberst. 

Platziere die Besitzbögen der kleinen und großen Gesellscha�en neben 
den Spielplan. Der Besitzbogen der „Ferrocarril Central“ ist am Spielplan 
aufgedruckt. Während des Spieles werden auf den Besitzbögen das 
Betriebskapital, die Bahnhofsmarker, Loks und Ak�en verwahrt. Diese Dinge 
gehören der Gesellscha� und sind strikt von dem Besitz des Spielers getrennt 
zu halten. Platziere die Bahnhofsmarker auf den Besitzbögen.

II.3 Au�au

4

Bes�mme einen Spieler als Bankier. 
Sor�ere eine Geldsumme entsprechend 
der Größe der Bank: 10.000$, nur in der 2-
Spieler-Kurzversion: 7.000$. Platziere sie 
neben dem Bankier.  

Stapel die Ak�en der Ferrocarril 
Central (FC) auf das vorgesehene Feld auf 
dem Spielplan.  

Platziere die Einfahrtabelle neben den 
Spielplan. Du kannst das jeweilige Einfahrergebnis 
einer Gesellscha� mit einem Marker darauf 
markieren. 

Platziere den 
Maschinenpark auf dem 
Tisch und die 
Maschinen-Marker auf 
den entsprechenden 
Feldern darauf.  

Setze die 8 weißen FC-Marker auf die 
markierten Felder am Spielplan. Einer kommt auf den 
Stadtkreis in Havana, die anderen an den Rand der 
jeweiligen Felder. 

MS Npp CVC Oe TSS SdC FEC StSp FC

MS Npp CVC Oe TSS

SdC FEC StSp FC

HGCO HYJU DQCS

MS Npp CVC Oe TSS SdC FEC StSp

MS Npp CVC Oe TSS SdC FEC StSp

MS Npp CVC Oe TSS SdC FEC StSp

MS Npp CVC Oe TSS SdC FEC StSp

HGCO HYJU DQCS

HGCO HYJU DQCS

Mische die 
Spielerreihenfolgekärtchen und teile 
jedem Spieler eines aus, um die 
Spielerreihenfolge zu bes�mmen. Der 
Spieler mit der niedrigsten Karte 
beginnt das Spiel. 

Lege die Kommissionskarten und die 
Konzessionen so aus, dass sie alle Spieler sehen 
können (siehe VI.6 Erste Ak�enrunde).

Platziere den Rundenanzeiger auf 
das Feld „SR“ auf der Rundenübersicht 
auf der Kurstabelle.  

Es gibt drei unpassierbare Stellen zwischen  
Hexfeldern. Verwende die blauen Stäbchen, um sie zu 
markieren. Kein Gleisteil darf so gelegt werden, dass ein 
Gleis auf die Barriere hin führt. 

Lege die weißen 
Zuckerwürfel auf dem dafür 
vorgesehenen Feld auf dem 
Spielplan. 

+10 +10 +10 +10 +10

+10 +10 +10 +10 +10

+40 +40 +40 +40

+20 +20 +20 +20

+20 +20 +20 +20

Setze einen weißen FC-Marker auf das 
Feld “50” auf der Ak�enkurstabelle. 

FC FC

FC FC

FC FC

FC FC

FC

Das rote und das grüne Gleisteil
werden nur in der 2-Spieler-
Kurzversion benö�gt (siehe Kap. X)
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III. Spielmaterial

IV. Gesellscha�en, Kommissionskärtchen, Konzessionen
IV.1 Kommissionskärtchen (6)

Die sechs Kommissionskarten werden zu Beginn des Spiels versteigert. Jede erlaubt einer der 
Gesellscha�en im Besitz des Spielers, einmalig ein zusätzliches Plä�chen gemäß den gül�gen Regeln 
während des normalen Plä�chen-Legeschri�s der Firma zu legen. (Ein Kommissar, der das Legen von 
grünen oder braunen Gleisen erlaubt, darf erst verwendet werden, wenn das Spiel eine Phase erreicht 
hat, in der die entsprechende Gleisfarbe verfügbar ist.) Sobald das Plä�chen gelegt ist, zahlt die Bank dem 
Spieler die abgedruckte Prämie, und die Karte kommt zurück in die Spielschachtel.

Die Kommissionsmitglieder (Junta de Caminos de Hierro):

IV.2 Konzessionen (6)

Jede Konzession erlaubt dem Besitzer, während der ersten Ak�enrunde eine kleine Gesellscha� zu 
gründen. Jede Konzession gibt einen Raba� von 210$ auf den Kauf von 3 Ak�en (60%) einer kleinen 
Gesellscha�. Alle Konzessionen (außer die erste) geben zudem einen speziellen Bonus. Dieser ist 
unabhängig von der kleinen Gesellscha�, in die sie umgewandelt werden.

Mitglieder des königlichen Gremiums, das Konzessionen ausgibt:

148 große Karten:
   72 Ak�en von 8 großen Gesellscha�en 
                     (9 pro Gesellscha�)
   10 Ak�en der Ferrocaril Central, 
                     eine staatliche Gesellscha�
   36 Loks
   18 Wagons
     6 Kommissionen
     6 Hilfekarten

67 kleine Karten:
   24 Ak�en von 6 kleinen Gesellscha�en 
                            (4 pro Gesellscha�)
   31 Schmalspurloks
     6 Spielreihenfolgekarten
     6 Konzessionen

1 Spielplan
1 Ak�enkurstabelle mit dem Bankpool
8 große Gesellscha�sbögen
6 kleine Gesellscha�sbögen 18 weiße Würfel (Zucker)

1 Maschinenablage
1 Einkommenstafel
1 Gleisteilübersicht

59 große Marker:
	   für jede der 8 großen 
   Gesellscha�en:  
   für die Ferrocarril 
   Central (weiß):
 
   1 Rundenmarker

4 Bahnhofsmarker, 
1 Ak�enkursmarker, 
1 Einkommenstabelle
8 Bahnhofsmarker, 
1 Ak�enkursmarker, 
1 Einkommenstabelle

40 kleine Marker:
   für jede der 6 kleinen 
   Gesellscha�en:

 
   

1 Bahnhofsmarker, 
1 Ak�enkursmarker, 
1 Einkommenstabelle

10 gelbe Maschinen (Wert +10)
  8 grüne Maschinen (Wert +20)
  4 braune Maschinen (Wert +40)

131 Gleisteile, mit unterschiedlichen Seiten:
   47 gelbe
   47 grüne
   30 braune
     

5 graue
1 rotes
1 dunkelgrünes

Claudio Mar�nez de Pinillos, Herzog von Villanueva
Wenceslao de Villaurru�a, Sekretär
Antonio M. de Escobedo, Verwalter

Joaquín de Uriarte, Unter-Intendant
Miguel A. Herrera, Verwalter

Alfred Cruger, Erster Ingenieur

120
140
150

170
180

200

1
2
3

4
5

6

-
+ 1-Wagon. Darf irgendeiner großen Gesellscha� zugeteilt werden.
Darf irgendwann im Spiel gegen eine Zuckermühlen-Maschine  umge-
wandelt und einer kleinen Gesellscha� zugeteilt werden. Die Maschine 
muss verfügbar sein. Nimm die Maschine vom teuersten Platz. 
+ 10% FC-Ak�e
+ Postvertrag. Kann jederzeit einer großen Gesellscha� zugeteilt werden. 
Gibt dieser Gesellscha� zu Beginn ihres Zuges in einer OR ein Einkom-
men von +10/20/30/40 (phasenabhängig), wenn sie eine Lok besitzt.
Gibt einer kleinen Gesellscha� einen Raba� von 80$ auf eine 2n-Lok.

Kosten Name Eigenscha� Tabelle 4

Name
FC de Holguín a Gibara 
FC de Júcaro
FC Cubano de Hershey
FC de Dubrocq
FC del Cobre
FC de Cárdenas a Soledad de Bemba

Abk.
HG
JU
HY
DQ
CO
CS

Farbe
olivgrün
rosa
dunkelblau
dunkelgelb
hellgrün
beige

Marker
1
1
1
1
1
1 Ta

be
lle

 5

Name                                                  Heimat                                Abk.            Farbe                    Marker
FC del Oeste
FC de Matanzas a Sabanillas
FC Cienfuegos y Villa Clara
FC Nuevitas-Puerto Príncipe
FC San�ago de Cuba
FC Las Tunas – Sanc� Spiritus
FC de Sanc� Spiritus
Florida East Coast Railroad
     (ab Phase 4 verfügbar)

La Habana
Matanzas
Santa Clara
Camagüey
San�ago de Cuba
Las Tunas
Sanc� Spi�rus
irgendeine leere Stadt

Oe
MS
CVC
NPP
SdC
TSS
StSp
FEC

braun
gelb
dunkelgrün
orange
hellblau
rot
schwarz
lila

4
4
4
4
4
4
4
4 Ta

be
lle
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1

2
3

4
5

6

Gelbes Gleisteil ohne Stadt  (Standard- oder Schmalspur, inkl. 
Zuckerrohrfelder)
Gelbes Gleisteil mit Stadt (ausgenommen Y-Stadt oder La Habana)
Grünes Gleisteil ohne Stadt  (Standard- oder Schmalspur, inkl. 
Zuckerrohrfelder)
Grünes Gleisteil mit Stadt (ausgenommen Y-Stadt oder La Habana)
Braunes Gleisteil ohne Stadt  (Standard- oder Schmalspur, inkl. 
Zuckerrohrfelder)
Braunes Gleisteil mit Stadt (ausgenommen Y-Stadt oder La Habana)

Juan Tirry y Lacy

José A. Ferrety
Carlos Pedroso

Domingo Herrera
Andrés de Zayas

Francisco Romero

Marqués de la Cañada

Sociedad Económica
Real Consulado

Ayuntamiento de La Habana 
Ayuntamiento de La Habana 

Real Consulado

30

35
40

50
70

80

Prämie Gleisteil Mitglied Funk�on

Tabelle 3

Zwei Konzessionen bringen Vorteile für Spieler:
◦ Nr. 1: Die erste Konzession ist die billigste und erspart dem Besitzer viel Geld
◦ Nr. 4: Der Besitzer erhält zusätzlich eine 10%-Ak�e der FC.

Zwei Konzessionen bringen Vorteile für große Gesellscha�en:
◦ Nr. 2: Kommt mit einem 1er-Wagon
◦ Nr. 5: Kann in einen Postvertrag umgewandelt werden

Zwei Konzessionen bringen Vorteile für kleine Gesellscha�en: 
◦ Nr. 3: Kann in eine kostenlose Maschine umgetauscht werden
◦ Nr. 6: Bringt einen Raba� auf eine 2n-Lok.

Ÿ Der Vorteil wird auf der Kartenrückseite angezeigt.
Ÿ Spieler im Besitz der Konzessionen Nr. 2 oder Nr. 5 dürfen den 1er-Wagon bzw. den Postvertrag 

irgendeiner große Gesellscha� irgendwann im Spiel zuschanzen. 
Ÿ Spieler im Besitz der Konzessionen Nr. 3 oder Nr. 6 dürfen die entsprechende Eigenscha� irgendeiner 

kleinen Gesellscha� irgendwann im Spiel zuschanzen.

IV.3 Kleine Gesellscha�en (6): 
Stückelung: 1x 40% Direktorsak�e, 3x 20% normale Ak�en

Eine kleine Gesellscha� darf nur während der ersten Ak�enrunde gegründet werden. Sie kann nur durch 
das Umwandeln einer Konzession gegründet werden. Dies wird in Kapitel VI.7 beschrieben.
Eine kleine Gesellscha� produziert Zuckerwürfel, die in ihrem Speicherfeld auf dem Spielplan gelagert 
werden. Diese können von großen Gesellscha�en zu Häfen geliefert werden.
Ein Spieler darf bis zu 60% (bei 2 Spielern: 80%) einer kleinen Gesellscha� besitzen.

IV.4 Große Gesellscha�en (8) 
Stückelung: 1x 20% Direktorsak�e, 8x 20% normale Ak�en

Ÿ Eine große Gesellscha� darf in jeder Ak�enrunde gegründet werden (Ausnahme ist die FEC, die 
darf erst ab Phase 4 gegründet werden). Details zum Gründen sind in Kapitel VI.8 beschrieben.

Ÿ Ein Spieler darf bis zu 60% (bei 2 Spielern: 70%) einer großen Gesellscha� besitzen.
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IV.5 Ferrocarril Central (FC)
Stückelung: 10 x 10%.

     Name                                           Home                               Abbr.        Color             Tokens
     FC Ferrocarril Central                 -															                      FC								    white                 8

Ÿ Die FC verfügt über 8 Bahnhofsmarker, die zu Spielbeginn auf die 8 Hexfelder gelegt werden, die mit 
einem FC-Symbol markiert sind. Einer kommt auf den markierten Stadtkreis in La Habana, die anderen 
an den Rand des jeweiligen Hexes. Erst wenn eines dieser Feld mit einem grünen Gleisteil aufgerüstet 
wird, rutscht der FC-Marker auf einen freigewordenen Stadtkreis.  

Ÿ Die FC startet mit einem Ak�enkurswert von 50 und einer vorgedruckten 1er-Lok. Sie erhält am Ende 
eines Sets von Betriebsrunden gra�s die nächste verfügbaren Lok von der Bank. Sie legt keine 
Gleisteile und fährt ihre Loks nicht. Sta�dessen schü�et sie die Werte der Städte mit ihrem 
Bahnhofsmarker als Dividende aus. Hinzu kommen Beträge für nicht gelieferte Zuckerwürfel und 
Benützungsgebühren ihrer Bahnhofsmarker (siehe Kapitel VII.15).  

V. Spielablauf
Das Spiel beginnt mit der ersten Ak�enrunde (siehe Kapitel VI.6), in der die Kommissionskärtchen 
versteigert, die Konzessionen gekau� und danach Gesellscha�en gegründet werden. Weitere Ak�en der 
Gesellscha�en können gekau� werden. 
Beachte: Die Anzahl an Konzessionen, die ein Spieler kaufen darf, ist in dieser Tabelle angegeben:

Nach der ersten Ak�enrunde wechseln sich Ak�en- und Opera�onsrunden ab, wobei es immer mehr 
Opera�onsrunden zwischen zwei Ak�enrunden werden.

In den Ak�enrunden kaufen die Spieler Ak�en kleiner und großer Gesellscha�en mit ihrem privaten 
Vermögen. In den Opera�onsrunden handeln die Gesellscha�en bzw. deren Direktor.

VI. Ak�enrunden (”Stock Rounds” = SR)
VI.1 Allgemeine Informa�onen

Ÿ Während einer Ak�enrunde kaufen und verkaufen Spieler Ak�en. Jeder Spieler kommt gewöhnlich 
mehrmals während einer Ak�enrunde dran. 

Ÿ Ein Spieler darf, wenn er dran ist, entweder passen oder eine oder beider der folgenden Ak�onen in 
dieser Reihenfolge durchführen: 

◦ Verkauf beliebig vieler Ak�en mit den in Kapitel VI.4 aufgelisteten Ausnahmen 
◦ Kauf einer Ak�e

Ÿ Eine Transak�on findet nur zwischen Spieler und Bank sta�, niemals zwischen zwei Spielern. 
Ak�enhandel zwischen Spielern ist verboten.

Ÿ Ein Spieler, der weder verkaufen noch kaufen will, passt. Eine Ak�enrunde endet, wenn alle Spieler in 
Folge einmal gepasst haben. Daher könnte ein Spieler, der einmal gepasst haben, auch wieder 
Ak�onen in derselben SR setzen.

VI.2 Reihenfolge in einer Ak�enrunde
Ÿ Startspieler einer Ak�enrunde ist der Spieler mit der niedrigsten Spielerreihenfolgekarte. 
Ÿ Die Ak�enrunde endet, wenn alle Spieler in Folge einmal gepasst haben. Der Spieler mit dem meisten 

Geld erhält nun die niedrigste Spielerreihenfolgekarte, der Spieler mit dem zweitmeisten Geld erhält 
die zweitniedrigste Reihenfolgekarte usw. Bei Gleichstand bleibt die ursprüngliche Reihenfolge 
erhalten. 

VI.3 Papierlimit
Ÿ Defini�on eines „Papiers”: Als Papier gilt entweder eine Kommissionskarte, eine Konzession oder eine 

Ak�e (bzw. zwei Ak�en bei einer Direktorsak�e) einer kleinen oder großen Gesellscha�. Mit anderen 
Worten: Jede physische Karte, die einen Besitz repräsen�ert, gilt als 1 Papier. 

Ÿ Kein Spieler darf mehr Papiere besitzen, als es das Papierlimit anzeigt. 

Eine Direktorsak�e zählt als 1 Papier. Kommissionskarten und Konzessionen zählen nicht zum Papierlimit.

VI.4 Verkauf von Ak�en
Ÿ Während ihres Zuges dürfen Spieler beliebig viele ihrer Ak�en verkaufen mit den folgenden 

Einschränkungen: 
ª Während der ersten Ak�enrunde dürfen keine Ak�en verkau� werden. 
ª Eine Direktorsak�e darf niemals an die Bank verkau� werden. Es ist aber möglich, alle seine 

Ak�en zu verkaufen, wenn ein anderer Spieler zumindest 20% besitzt, so dass dieser die 
Direktorsak�e dafür eintauscht (siehe VI.9 Direktorwechsel). 

ª Man darf nur Ak�en verkaufen, wenn danach maximal 50% einer Gesellscha� im Bank Pool 
liegen. 

Ÿ Verkau�e Ak�en kommen in den Bank Pool.
Ÿ Der Spieler erhält von der Bank für jede verkau�e Ak�e den aktuellen Kurswert von der Bank. 
Ÿ Ein Spieler, der Ak�en verschiedener Gesellscha�en in einem Zug verkau�, entscheidet, in welcher 

Reihenfolge er sie verkaufen will. 
Ÿ Nach jedem Verkauf von Ak�en ändert sich der Kurs  (Siehe Kapitel VIII.3). 	

VI.5 Kauf von Ak�en
Ÿ Während seines Zuges darf ein Spieler ein Papier kaufen: eine Direktorsak�e einer Gesellscha�, von 

der noch keine Ak�en gekau� wurden (siehe VII.6 Gründung einer Gesellscha�), oder eine normale 
Ak�e einer Gesellscha�, die bereits gegründet wurde, falls vorhanden.  

Ÿ 10%-Ak�en großer Gesellscha�en sind verfügbar vom Ausgabestapel, vom Besitzbogen oder vom 
Bankpool. 

Ÿ 20%-Ak�en kleiner Gesellscha�en sind verfügbar vom Ausgabestapel oder vom Bankpool. Vom 
Besitzbogen dürfen keine Ak�en kleiner Gesellscha�en gekau� werden.  

Ÿ Der Kaufpreis einer Ak�e ist immer der aktuelle Kurswert, der auf der Ak�enkurstabelle angezeigt 
wird. Wird die Ak�e vom Besitzbogen gekau�, geht der Kaufpreis ins Betriebskapital der Gesellscha�. 
Wird die Ak�e vom Ausgabestapel oder vom Bankpool gekau�, wird der Kaufpreis an die Bank bezahlt. 

Ÿ Ein Spieler darf nur Ak�en kaufen, wenn er über das nö�ge Geld verfügt. 
Ÿ Kein Spieler darf mehr als 60% einer Gesellscha� besitzen. Nur bei 2 Spielern darf jeder Spieler eine 

Ak�e mehr besitzen, also 70% bei einer großen und 80% bei einer kleinen Gesellscha�.
Ÿ Hat ein Spieler in einer SR eine beliebige Anzahl an Ak�en einer Gesellscha� verkau�, darf er von 

dieser Gesellscha� in der aktuellen SR keine Ak�en mehr kaufen. Erst in der nächsten SR darf er wieder 
von dieser Gesellscha� Ak�en kaufen.

VI.6 Erste Ak�enrunde

Ÿ Das Spiel beginnt mit der Versteigerung der Kommissionskarten in aufsteigender Reihenfolge, 
beginnend mit Nr. 1 (Juan Tirry y Lacy). Der Startspieler beginnt die Versteigerung von Nr. 1, der zweite 
Spieler beginnt die Versteigerung von Nr. 2 usw. Der Spieler, der eine Versteigerung beginnt, darf nicht 
passen. Das Mindestgebot beträgt 0$. Die Gebote müssen ein Vielfaches von 5 betragen. Ein Spieler, 
der passt, darf bei der aktuellen Versteigerung nicht mehr einsteigen. Der Gewinner einer 
Versteigerung bezahlt sein Gebot an die Bank und erhält die Karte.  

Ÿ Nach der Auk�on aller Kommissionskarten erhält der Spieler mit dem wenigsten Geld die Spieler-
reihenfolgekarte mit der niedrigsten Nummer, der Spieler mit dem zweitwenigsten 
Geld die nächstniedrige Spielerreihenfolgekarte usw. Bei Gleichstand wird die 
ursprüngliche Reihenfolge beibehalten. 

Ÿ Nun darf jeder Spieler in Spielerreihenfolge, beginnend mit dem Spieler mit der 
niedrigsten Spielerreihenfolgekarte, eine Konzession auswählen. Bei der 2-Spieler 
Mi�el- und der 3-Spieler-Langversion darf jeder Spieler eine zweite Konzession (in 
einem zweiten Umlauf) wählen. Bei der 2-Spieler-Langversion darf jeder Spieler 3 

Konzessionen wählen, immer abwechselnd eine. Die Kosten werden an die Bank bezahlt. Ein Spieler 
kann auf die Wahl einer Konzession verzichten. Alle ungewählten Konzessionen gehen am Ende der 
ersten Ak�enrunde aus dem Spiel. 

Ÿ Das Spiel wird mit einer Ak�enrunde fortgesetzt. Während dieser ersten Ak�enrunde sollte jeder 
Spieler seine Konzession(en) in die 40%-Direktorsak�e plus eine 20%-Ak�e einer kleinen Gesellscha� 
umwandeln. Nicht umgewandelte Konzessionen gehen am Ende der ersten Ak�enrunde aus dem 
Spiel, ohne dass der Spieler dafür entschädigt wird.  
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2-Kurz     2-Mi�el     2-Lang     3-Kurz     3-Lang      4    5    6
Konzessionen pro Spieler:
Spieleranzahl und Version:

1                 2                3              1              2 1    1    1

Tabelle 9
2-Kurz     2-Mi�el     2-Lang     3-Kurz     3-Lang       4        5        6

Papierlimit:
Spieleranzahl und Version:

22             32              38            26            30 20     17      15

Schon gewusst?
1916 erwarb die Hershey 
Chocolate Corpora�on of 
Pennsylvania große Land-
striche und errichtete 45 km 
östlich von Havanna, etwa 
auf halber Strecke zwischen 
der Hauptstadt und 
Matanzas, eine Zuckermühle. 
Um seine Produkte zu nahe 
gelegenen Häfen und seine 
Arbeiter in benachbarte 
Städte zu transpor�eren, 
baute es ein Netz von 135 km 
elektrischer Eisenbahn.
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IV.5 Ferrocarril Central (FC)
Stückelung: 10 x 10%.

     Name                                           Home                               Abbr.        Color             Tokens
     FC Ferrocarril Central                 -															                      FC								    white                 8

Ÿ Die FC verfügt über 8 Bahnhofsmarker, die zu Spielbeginn auf die 8 Hexfelder gelegt werden, die mit 
einem FC-Symbol markiert sind. Einer kommt auf den markierten Stadtkreis in La Habana, die anderen 
an den Rand des jeweiligen Hexes. Erst wenn eines dieser Feld mit einem grünen Gleisteil aufgerüstet 
wird, rutscht der FC-Marker auf einen freigewordenen Stadtkreis.  

Ÿ Die FC startet mit einem Ak�enkurswert von 50 und einer vorgedruckten 1er-Lok. Sie erhält am Ende 
eines Sets von Betriebsrunden gra�s die nächste verfügbaren Lok von der Bank. Sie legt keine 
Gleisteile und fährt ihre Loks nicht. Sta�dessen schü�et sie die Werte der Städte mit ihrem 
Bahnhofsmarker als Dividende aus. Hinzu kommen Beträge für nicht gelieferte Zuckerwürfel und 
Benützungsgebühren ihrer Bahnhofsmarker (siehe Kapitel VII.15).  

V. Spielablauf
Das Spiel beginnt mit der ersten Ak�enrunde (siehe Kapitel VI.6), in der die Kommissionskärtchen 
versteigert, die Konzessionen gekau� und danach Gesellscha�en gegründet werden. Weitere Ak�en der 
Gesellscha�en können gekau� werden. 
Beachte: Die Anzahl an Konzessionen, die ein Spieler kaufen darf, ist in dieser Tabelle angegeben:

Nach der ersten Ak�enrunde wechseln sich Ak�en- und Opera�onsrunden ab, wobei es immer mehr 
Opera�onsrunden zwischen zwei Ak�enrunden werden.

In den Ak�enrunden kaufen die Spieler Ak�en kleiner und großer Gesellscha�en mit ihrem privaten 
Vermögen. In den Opera�onsrunden handeln die Gesellscha�en bzw. deren Direktor.

VI. Ak�enrunden (”Stock Rounds” = SR)
VI.1 Allgemeine Informa�onen

Ÿ Während einer Ak�enrunde kaufen und verkaufen Spieler Ak�en. Jeder Spieler kommt gewöhnlich 
mehrmals während einer Ak�enrunde dran. 

Ÿ Ein Spieler darf, wenn er dran ist, entweder passen oder eine oder beider der folgenden Ak�onen in 
dieser Reihenfolge durchführen: 

◦ Verkauf beliebig vieler Ak�en mit den in Kapitel VI.4 aufgelisteten Ausnahmen 
◦ Kauf einer Ak�e

Ÿ Eine Transak�on findet nur zwischen Spieler und Bank sta�, niemals zwischen zwei Spielern. 
Ak�enhandel zwischen Spielern ist verboten.

Ÿ Ein Spieler, der weder verkaufen noch kaufen will, passt. Eine Ak�enrunde endet, wenn alle Spieler in 
Folge einmal gepasst haben. Daher könnte ein Spieler, der einmal gepasst haben, auch wieder 
Ak�onen in derselben SR setzen.

VI.2 Reihenfolge in einer Ak�enrunde
Ÿ Startspieler einer Ak�enrunde ist der Spieler mit der niedrigsten Spielerreihenfolgekarte. 
Ÿ Die Ak�enrunde endet, wenn alle Spieler in Folge einmal gepasst haben. Der Spieler mit dem meisten 

Geld erhält nun die niedrigste Spielerreihenfolgekarte, der Spieler mit dem zweitmeisten Geld erhält 
die zweitniedrigste Reihenfolgekarte usw. Bei Gleichstand bleibt die ursprüngliche Reihenfolge 
erhalten. 

VI.3 Papierlimit
Ÿ Defini�on eines „Papiers”: Als Papier gilt entweder eine Kommissionskarte, eine Konzession oder eine 

Ak�e (bzw. zwei Ak�en bei einer Direktorsak�e) einer kleinen oder großen Gesellscha�. Mit anderen 
Worten: Jede physische Karte, die einen Besitz repräsen�ert, gilt als 1 Papier. 

Ÿ Kein Spieler darf mehr Papiere besitzen, als es das Papierlimit anzeigt. 

Eine Direktorsak�e zählt als 1 Papier. Kommissionskarten und Konzessionen zählen nicht zum Papierlimit.

VI.4 Verkauf von Ak�en
Ÿ Während ihres Zuges dürfen Spieler beliebig viele ihrer Ak�en verkaufen mit den folgenden 

Einschränkungen: 
ª Während der ersten Ak�enrunde dürfen keine Ak�en verkau� werden. 
ª Eine Direktorsak�e darf niemals an die Bank verkau� werden. Es ist aber möglich, alle seine 

Ak�en zu verkaufen, wenn ein anderer Spieler zumindest 20% besitzt, so dass dieser die 
Direktorsak�e dafür eintauscht (siehe VI.9 Direktorwechsel). 

ª Man darf nur Ak�en verkaufen, wenn danach maximal 50% einer Gesellscha� im Bank Pool 
liegen. 

Ÿ Verkau�e Ak�en kommen in den Bank Pool.
Ÿ Der Spieler erhält von der Bank für jede verkau�e Ak�e den aktuellen Kurswert von der Bank. 
Ÿ Ein Spieler, der Ak�en verschiedener Gesellscha�en in einem Zug verkau�, entscheidet, in welcher 

Reihenfolge er sie verkaufen will. 
Ÿ Nach jedem Verkauf von Ak�en ändert sich der Kurs  (Siehe Kapitel VIII.3). 	

VI.5 Kauf von Ak�en
Ÿ Während seines Zuges darf ein Spieler ein Papier kaufen: eine Direktorsak�e einer Gesellscha�, von 

der noch keine Ak�en gekau� wurden (siehe VII.6 Gründung einer Gesellscha�), oder eine normale 
Ak�e einer Gesellscha�, die bereits gegründet wurde, falls vorhanden.  

Ÿ 10%-Ak�en großer Gesellscha�en sind verfügbar vom Ausgabestapel, vom Besitzbogen oder vom 
Bankpool. 

Ÿ 20%-Ak�en kleiner Gesellscha�en sind verfügbar vom Ausgabestapel oder vom Bankpool. Vom 
Besitzbogen dürfen keine Ak�en kleiner Gesellscha�en gekau� werden.  

Ÿ Der Kaufpreis einer Ak�e ist immer der aktuelle Kurswert, der auf der Ak�enkurstabelle angezeigt 
wird. Wird die Ak�e vom Besitzbogen gekau�, geht der Kaufpreis ins Betriebskapital der Gesellscha�. 
Wird die Ak�e vom Ausgabestapel oder vom Bankpool gekau�, wird der Kaufpreis an die Bank bezahlt. 

Ÿ Ein Spieler darf nur Ak�en kaufen, wenn er über das nö�ge Geld verfügt. 
Ÿ Kein Spieler darf mehr als 60% einer Gesellscha� besitzen. Nur bei 2 Spielern darf jeder Spieler eine 

Ak�e mehr besitzen, also 70% bei einer großen und 80% bei einer kleinen Gesellscha�.
Ÿ Hat ein Spieler in einer SR eine beliebige Anzahl an Ak�en einer Gesellscha� verkau�, darf er von 

dieser Gesellscha� in der aktuellen SR keine Ak�en mehr kaufen. Erst in der nächsten SR darf er wieder 
von dieser Gesellscha� Ak�en kaufen.

VI.6 Erste Ak�enrunde

Ÿ Das Spiel beginnt mit der Versteigerung der Kommissionskarten in aufsteigender Reihenfolge, 
beginnend mit Nr. 1 (Juan Tirry y Lacy). Der Startspieler beginnt die Versteigerung von Nr. 1, der zweite 
Spieler beginnt die Versteigerung von Nr. 2 usw. Der Spieler, der eine Versteigerung beginnt, darf nicht 
passen. Das Mindestgebot beträgt 0$. Die Gebote müssen ein Vielfaches von 5 betragen. Ein Spieler, 
der passt, darf bei der aktuellen Versteigerung nicht mehr einsteigen. Der Gewinner einer 
Versteigerung bezahlt sein Gebot an die Bank und erhält die Karte.  

Ÿ Nach der Auk�on aller Kommissionskarten erhält der Spieler mit dem wenigsten Geld die Spieler-
reihenfolgekarte mit der niedrigsten Nummer, der Spieler mit dem zweitwenigsten 
Geld die nächstniedrige Spielerreihenfolgekarte usw. Bei Gleichstand wird die 
ursprüngliche Reihenfolge beibehalten. 

Ÿ Nun darf jeder Spieler in Spielerreihenfolge, beginnend mit dem Spieler mit der 
niedrigsten Spielerreihenfolgekarte, eine Konzession auswählen. Bei der 2-Spieler 
Mi�el- und der 3-Spieler-Langversion darf jeder Spieler eine zweite Konzession (in 
einem zweiten Umlauf) wählen. Bei der 2-Spieler-Langversion darf jeder Spieler 3 

Konzessionen wählen, immer abwechselnd eine. Die Kosten werden an die Bank bezahlt. Ein Spieler 
kann auf die Wahl einer Konzession verzichten. Alle ungewählten Konzessionen gehen am Ende der 
ersten Ak�enrunde aus dem Spiel. 

Ÿ Das Spiel wird mit einer Ak�enrunde fortgesetzt. Während dieser ersten Ak�enrunde sollte jeder 
Spieler seine Konzession(en) in die 40%-Direktorsak�e plus eine 20%-Ak�e einer kleinen Gesellscha� 
umwandeln. Nicht umgewandelte Konzessionen gehen am Ende der ersten Ak�enrunde aus dem 
Spiel, ohne dass der Spieler dafür entschädigt wird.  
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2-Kurz     2-Mi�el     2-Lang     3-Kurz     3-Lang      4    5    6
Konzessionen pro Spieler:
Spieleranzahl und Version:

1                 2                3              1              2 1    1    1

Tabelle 9
2-Kurz     2-Mi�el     2-Lang     3-Kurz     3-Lang       4        5        6

Papierlimit:
Spieleranzahl und Version:

22             32              38            26            30 20     17      15

Schon gewusst?
1916 erwarb die Hershey 
Chocolate Corpora�on of 
Pennsylvania große Land-
striche und errichtete 45 km 
östlich von Havanna, etwa 
auf halber Strecke zwischen 
der Hauptstadt und 
Matanzas, eine Zuckermühle. 
Um seine Produkte zu nahe 
gelegenen Häfen und seine 
Arbeiter in benachbarte 
Städte zu transpor�eren, 
baute es ein Netz von 135 km 
elektrischer Eisenbahn.
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VI.7 Gründung einer kleinen Gesellscha�

Ÿ Eine kleine Gesellscha� kann nur während der ersten Ak�enrunde gegründet werden, indem eine 
Konzession in die 40%-Direktorsak�e + eine 20%-Ak�e einer kleinen Gesellscha� umgewandelt wird.  

Ÿ Um eine Konzession umzuwandeln, wählst du einen Startkurs und tauschst sie in drei Ak�en einer 
kleinen Gesellscha� um (die 40%-Direktorsak�e plus eine 20%-Ak�e). Mögliche Startkurse sind 70, 
75, 80, 85, 90, 95 and 100$ (auf der Ak�enkurstabelle in orange markiert). Setze einen Marker auf das 
entsprechende Feld der Kurstabelle. Die Umwandlung kostet den dreifachen Startkurs, für die 
Konzession verrechnest du 210$, d.h. bei einem Startpreis von 70$ ist keine weitere Zahlung 
notwendig. Bei einem Startpreis von über 70$ muss du die Differenz bezahlen. Die umgewandelte 
Konzession ist aus dem Spiel. 

Beispiel: Du willst eine kleine Gesellscha� zu einem Startkurs von 85$ gründen. Die drei Ak�en, die du 
zum Gründen brauchst, sind 3 x 85$ = 255$ wert. Du tauschst deine Konzession im Wert von 210$ um 
und zahlst zusätzlich 45$.

Ÿ Durch die Umwandlung ist die kleine Gesellscha� eröffnet und operiert in der nächsten 
Betriebsrunde. 

Ÿ Die kleinen Gesellscha�en unterscheiden sich nur in der Farbe, also solltest du eine wählen, deren 
Speicher auf dem Spielplan in deiner Nähe liegt. 

Ÿ Nach der Umwandlung erhält der Direktor den entsprechenden Besitzbogen, den Heimatbahnhof (= 
die „Zuckermühle”), die zwei übrigen 20%-Ak�en, die auf den Besitzbogen gelegt werden, und 
dreimal den Startkurs als Betriebskapital. 

Ÿ Die zwei Ak�en auf dem Besitzbogen dürfen niemals von einem Spieler gekau� werden. Sie 
verbleiben auf dem Besitzbogen, bis der Direktor entscheidet, sie während einer Betriebsrunde 
in den Bankpool zu werfen (siehe Kapitel VII.5). 

Ÿ Jetzt legt der Direktor den Heimatbahnhof (die „Zuckermühle”) auf einen leeren Stadtplatz. Er 
darf jede Stadt mit Ausnahme von Y-Städten und La Habana wählen. Er darf auch eine Stadt 
wählen, die Heimat einer großen Gesellscha� ist, aber keine Stadt, die bereits von einer anderen 
kleinen Gesellscha� gewählt wurde.

Ÿ VI.8 Gründung einer großen Gesellscha�

Ÿ Eine große Gesellscha� darf in jeder Ak�enrunde gegründet werden (mit Ausnehme der FEC, die erst 
ab Phase 4 gegründet werden kann). 

Ÿ Um eine große Gesellscha� zu gründen, wählst du einen Startkurs und kaufst die Direktorsak�e zum 
doppelten Kurswert. 

Ÿ Die möglichen Startkurse sind 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100$ (auf der Ak�enkurstabelle in orange 
markiert). Der Startkurs wird mit einem Marker auf dem entsprechenden Feld der Kurstabelle 
markiert.

Ÿ Sobald eine Gesellscha� gegründet wurde, darf jeder Spieler 10%-Ak�en aus vom Ausgabestapel 
kaufen, indem er den Kurswert an die Bank zahlt.

Ÿ Sobald 50% der Ak�en einer Gesellscha� vom Ausgabestapel gekau� wurden, gilt die Gesellscha� als 
eröffnet. Sie agiert ab der nächsten Betriebsrunde.

Ÿ Am Ende einer Ak�enrunde erhält der Direktor einer neu eröffneten Gesellscha� den Besitzbogen 
und die vier Bahnhofsmarker. Zwei dieser Bahnhofsmarker stehen sofort zur Verwendung zur 
Verfügung. Drehe die anderen beiden auf die Rückseite, um anzuzeigen, dass sie erst später ins Spiel 
kommen. Alle restlichen Ak�en kommen auf den Besitzbogen. Die Bank zahlt der Gesellscha� für jede 
verkau�e Ak�e den Startkurs ins Betriebskapital.

Ÿ Der dri�e und vierte Bahnhofsmarker kommen ins Spiel, wenn die 
Anzahl der Ak�en auf dem Besitzbogen auf einen bes�mmten Wert 
gesunken sind. Wenn es nur mehr 30% oder weniger Ak�en sind, 
kommt der dri�e Marker ins Spiel, und wenn 0% der Ak�en übrig sind, 
der vierte Marker. (Einmal ak�viert bleiben diese im Spiel, auch wenn 
sich der Prozentsatz der Ak�en auf dem Besitzbogen durch 
Aktenrückkauf wieder erhöht.)  

Ÿ Die Ak�en der Florida East Coast Railroad stehen erst ab Phase 4 zur 
Verfügung. Die FEC hat kein bes�mmtes Heima�eld. Sie darf ihren 
Heimatbahnhof auf jedes beliebige freie Stad�eld legen, wenn sie zum 
ersten Mal operiert. 

VI.9. Direktorwechsel

Ÿ Wenn durch Kauf oder Verkauf ein Spieler mehr Ak�en einer Gesellscha� besitzt als der bisherige 
Direktor, kommt es zu einem Direktorwechsel. Ein Gleichstand führt nicht zu einem Direktorwechsel. 

Ÿ Ein Direktor kann freiwillig seine Direktorak�e loswerden, indem er Ak�en verkau�. Dabei muss ein 
anderer Spieler mindestens zwei Ak�en dieser Gesellscha� besitzen. Der alte Direktor tauscht seine 
Direktorak�e gegen zwei normale Ak�en des neuen Direktors aus und kann dann so viele Ak�en 
verkaufen, bis er weniger Prozente als der neue Direktor besitzt. Der Verkauf muss nach den üblichen 
Regeln erfolgen (siehe VI.4 Verkauf von Ak�en). Der neue Direktor der Gesellscha� erhält den Besitz-
bogen mit allen darauf befindlichen Markern, Loks und dem gesamten Betriebskapital.

Ÿ Besitzen mehrere Spieler zwei oder mehr Ak�en der betreffenden Gesellscha�, wird derjenige mit 
den meisten Prozenten neuer Direktor. Bei Gleichstand wird derjenige Direktor, der in Spielreihen-
folge näher zum alten Direktor sitzt. 

VII. Betriebsrunden (”Opera�ng Rounds” = OR)
VII.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Nach jeder Ak�enrunde gibt es eine oder mehrere Betriebsrunden vor der nächsten Ak�enrunde. 
Ÿ Sobald eine 3/3+-Lok verkau� wurde oder in die FC ging, gibt es nach der nächsten SR immer 2 ORs 

zwischen zwei SRs.
Ÿ Sobald eine 5/5+-Lok verkau� wurde oder in die FC ging, gibt es nach der nächsten SR immer 3 ORs  

zwischen zwei SRs.
Ÿ Der Kauf einer  oder einer  während einer Betriebsrunde hat keinen Einfluss auf die 3/3+-Lok 5/5+-Lok

Anzahl der ORs vor der nächsten SR. 
Während einer Opera�onsrunde agieren nicht die Spieler, sondern die Gesellscha�en. Wie eine Gesell-
scha� agiert, bes�mmt allein der Direktor.

Reihenfolge innerhalb einer Opera�onsrunde:
Ÿ Zuerst agieren die kleinen Gesellscha�en nach aufsteigendem Kurswert.
Ÿ Dann agieren die großen Gesellscha�en nach absteigendem Kurswert.
Ÿ Sollten mehrere kleine oder große Gesellscha�en denselben Kurswert haben, agieren die zuerst, 

deren Kursmarker weiter oben liegt. 
Ÿ Nach den kleinen und großen Gesellscha�en agiert die FC.
Eine Opera�onsrunde endet, wenn jede Gesellscha� einmal dran war. 

VII.2 Defini�onen
Einkommensort: jeder Ort, der Einkommen bringt, wenn eine Gesellscha� eine Lok durch diesen Ort 
fahren lässt. Einkommensorte für kleine Gesellscha�en sind Zuckerrohrfelder und die Zuckermühle. 
Einkommensorte für große Gesellscha�en sind Städte (inklusive Städte mit Zuckermühlen), rote 
Fernverbindungen und Häfen. Einkommensorte für die FC sind Städte mit einem FC-Marker. 

Route: Eine Gesellscha� darf nur auf Hexfeldern Gleisteile legen bzw. aufrüsten, Bahnhofsmarker setzen 
und Loks fahren lassen, die mit einem ihrer Bahnhofsmarker durch eine Route verbunden sind. 

Eine Route ist ein zusammenhängendes Stück Gleis, das 1 Sta�onsmarker irgendwo auf der Strecke 
beinhaltet. Eine Route darf kein Stück Gleis (und sei es noch so klein) mehrfach verwenden. Getrennte 
Gleise auf demselben Plä�chen dürfen jedoch bei derselben Fahrt benutzt werden. Eine Route darf bei 
einer Kreuzung nicht retour gehen oder bei einer Brücke abbiegen. Eine Route darf denselben 
Einkommensort nicht mehrfach behinhalten. Ein Hafen oder eine rote Fernverbindung ist Anfang oder 
Ende einer Route, wenn die durchgehende Strecke in seinem schwarzen Pfeil endet. Eine Route, die in 
einen Einkommensort auf einem Stück Gleis führt, darf diesen Einkommensort auf jedem anderen Stück 
Gleis verlassen. Eine Route kann bei einer Stadt starten bzw. enden, die gänzlich von fremden 
Bahnhofsmarkern blockiert ist, aber sie darf nicht durchführen. Eine Route darf durch eine Stadt führen, 
die nicht gänzlich von Sta�onsmarkern blockiert ist  (Ausnahme: VII.10, letzter Punkt).

Die Route einer kleinen Gesellscha� darf nur über Schmalspurgleise führen. Sie darf keine anderen 
Stad�elder als ihr Heima�eld beinhalten. Die Route einer großen Gesellscha� darf nur über Normalspur-
Gleise führen. Sie darf Städte mit einer Zuckermühle beinhalten und durch sie hindurchführen, wenn die 
Stadt nicht völlig durch Bahnhofsmarker blockiert ist.  

Damit eine Route von einem Zug benutzt werden kann, muss sie mindestens zwei Einkommensorte be-
inhalten. Im Falles von Gleisteil legen oder aufrüsten muss die Route lediglich NACH dem Legen/Aufrüsten 
des Teils zum neuen Teil hinführen. 
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Schon gewusst?
Erste Eisenbahnlinien in Kuba:
1837, 19. November: Bau der 
ersten Eisenbahn, die die 
heu�gen Städte Havanna und 
Güines verbindet. Im 
folgenden Jahr wird die 
insgesamt 71,8 Kilometer 
lange Bahnstrecke 
fer�ggestellt.
1840: Cardenas-Bemba 
(Matanzas)
1842: Jucaro (Matanzas)
1843: Eisenbahnlinie La 
Prueba, die die Townships 
Regla und Guanabacoa (La 
Habana) verbindet
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VI.7 Gründung einer kleinen Gesellscha�

Ÿ Eine kleine Gesellscha� kann nur während der ersten Ak�enrunde gegründet werden, indem eine 
Konzession in die 40%-Direktorsak�e + eine 20%-Ak�e einer kleinen Gesellscha� umgewandelt wird.  

Ÿ Um eine Konzession umzuwandeln, wählst du einen Startkurs und tauschst sie in drei Ak�en einer 
kleinen Gesellscha� um (die 40%-Direktorsak�e plus eine 20%-Ak�e). Mögliche Startkurse sind 70, 
75, 80, 85, 90, 95 and 100$ (auf der Ak�enkurstabelle in orange markiert). Setze einen Marker auf das 
entsprechende Feld der Kurstabelle. Die Umwandlung kostet den dreifachen Startkurs, für die 
Konzession verrechnest du 210$, d.h. bei einem Startpreis von 70$ ist keine weitere Zahlung 
notwendig. Bei einem Startpreis von über 70$ muss du die Differenz bezahlen. Die umgewandelte 
Konzession ist aus dem Spiel. 

Beispiel: Du willst eine kleine Gesellscha� zu einem Startkurs von 85$ gründen. Die drei Ak�en, die du 
zum Gründen brauchst, sind 3 x 85$ = 255$ wert. Du tauschst deine Konzession im Wert von 210$ um 
und zahlst zusätzlich 45$.

Ÿ Durch die Umwandlung ist die kleine Gesellscha� eröffnet und operiert in der nächsten 
Betriebsrunde. 

Ÿ Die kleinen Gesellscha�en unterscheiden sich nur in der Farbe, also solltest du eine wählen, deren 
Speicher auf dem Spielplan in deiner Nähe liegt. 

Ÿ Nach der Umwandlung erhält der Direktor den entsprechenden Besitzbogen, den Heimatbahnhof (= 
die „Zuckermühle”), die zwei übrigen 20%-Ak�en, die auf den Besitzbogen gelegt werden, und 
dreimal den Startkurs als Betriebskapital. 

Ÿ Die zwei Ak�en auf dem Besitzbogen dürfen niemals von einem Spieler gekau� werden. Sie 
verbleiben auf dem Besitzbogen, bis der Direktor entscheidet, sie während einer Betriebsrunde 
in den Bankpool zu werfen (siehe Kapitel VII.5). 

Ÿ Jetzt legt der Direktor den Heimatbahnhof (die „Zuckermühle”) auf einen leeren Stadtplatz. Er 
darf jede Stadt mit Ausnahme von Y-Städten und La Habana wählen. Er darf auch eine Stadt 
wählen, die Heimat einer großen Gesellscha� ist, aber keine Stadt, die bereits von einer anderen 
kleinen Gesellscha� gewählt wurde.

Ÿ VI.8 Gründung einer großen Gesellscha�

Ÿ Eine große Gesellscha� darf in jeder Ak�enrunde gegründet werden (mit Ausnehme der FEC, die erst 
ab Phase 4 gegründet werden kann). 

Ÿ Um eine große Gesellscha� zu gründen, wählst du einen Startkurs und kaufst die Direktorsak�e zum 
doppelten Kurswert. 

Ÿ Die möglichen Startkurse sind 70, 75, 80, 85, 90, 95 and 100$ (auf der Ak�enkurstabelle in orange 
markiert). Der Startkurs wird mit einem Marker auf dem entsprechenden Feld der Kurstabelle 
markiert.

Ÿ Sobald eine Gesellscha� gegründet wurde, darf jeder Spieler 10%-Ak�en aus vom Ausgabestapel 
kaufen, indem er den Kurswert an die Bank zahlt.

Ÿ Sobald 50% der Ak�en einer Gesellscha� vom Ausgabestapel gekau� wurden, gilt die Gesellscha� als 
eröffnet. Sie agiert ab der nächsten Betriebsrunde.

Ÿ Am Ende einer Ak�enrunde erhält der Direktor einer neu eröffneten Gesellscha� den Besitzbogen 
und die vier Bahnhofsmarker. Zwei dieser Bahnhofsmarker stehen sofort zur Verwendung zur 
Verfügung. Drehe die anderen beiden auf die Rückseite, um anzuzeigen, dass sie erst später ins Spiel 
kommen. Alle restlichen Ak�en kommen auf den Besitzbogen. Die Bank zahlt der Gesellscha� für jede 
verkau�e Ak�e den Startkurs ins Betriebskapital.

Ÿ Der dri�e und vierte Bahnhofsmarker kommen ins Spiel, wenn die 
Anzahl der Ak�en auf dem Besitzbogen auf einen bes�mmten Wert 
gesunken sind. Wenn es nur mehr 30% oder weniger Ak�en sind, 
kommt der dri�e Marker ins Spiel, und wenn 0% der Ak�en übrig sind, 
der vierte Marker. (Einmal ak�viert bleiben diese im Spiel, auch wenn 
sich der Prozentsatz der Ak�en auf dem Besitzbogen durch 
Aktenrückkauf wieder erhöht.)  

Ÿ Die Ak�en der Florida East Coast Railroad stehen erst ab Phase 4 zur 
Verfügung. Die FEC hat kein bes�mmtes Heima�eld. Sie darf ihren 
Heimatbahnhof auf jedes beliebige freie Stad�eld legen, wenn sie zum 
ersten Mal operiert. 

VI.9. Direktorwechsel

Ÿ Wenn durch Kauf oder Verkauf ein Spieler mehr Ak�en einer Gesellscha� besitzt als der bisherige 
Direktor, kommt es zu einem Direktorwechsel. Ein Gleichstand führt nicht zu einem Direktorwechsel. 

Ÿ Ein Direktor kann freiwillig seine Direktorak�e loswerden, indem er Ak�en verkau�. Dabei muss ein 
anderer Spieler mindestens zwei Ak�en dieser Gesellscha� besitzen. Der alte Direktor tauscht seine 
Direktorak�e gegen zwei normale Ak�en des neuen Direktors aus und kann dann so viele Ak�en 
verkaufen, bis er weniger Prozente als der neue Direktor besitzt. Der Verkauf muss nach den üblichen 
Regeln erfolgen (siehe VI.4 Verkauf von Ak�en). Der neue Direktor der Gesellscha� erhält den Besitz-
bogen mit allen darauf befindlichen Markern, Loks und dem gesamten Betriebskapital.

Ÿ Besitzen mehrere Spieler zwei oder mehr Ak�en der betreffenden Gesellscha�, wird derjenige mit 
den meisten Prozenten neuer Direktor. Bei Gleichstand wird derjenige Direktor, der in Spielreihen-
folge näher zum alten Direktor sitzt. 

VII. Betriebsrunden (”Opera�ng Rounds” = OR)
VII.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Nach jeder Ak�enrunde gibt es eine oder mehrere Betriebsrunden vor der nächsten Ak�enrunde. 
Ÿ Sobald eine 3/3+-Lok verkau� wurde oder in die FC ging, gibt es nach der nächsten SR immer 2 ORs 

zwischen zwei SRs.
Ÿ Sobald eine 5/5+-Lok verkau� wurde oder in die FC ging, gibt es nach der nächsten SR immer 3 ORs  

zwischen zwei SRs.
Ÿ Der Kauf einer  oder einer  während einer Betriebsrunde hat keinen Einfluss auf die 3/3+-Lok 5/5+-Lok

Anzahl der ORs vor der nächsten SR. 
Während einer Opera�onsrunde agieren nicht die Spieler, sondern die Gesellscha�en. Wie eine Gesell-
scha� agiert, bes�mmt allein der Direktor.

Reihenfolge innerhalb einer Opera�onsrunde:
Ÿ Zuerst agieren die kleinen Gesellscha�en nach aufsteigendem Kurswert.
Ÿ Dann agieren die großen Gesellscha�en nach absteigendem Kurswert.
Ÿ Sollten mehrere kleine oder große Gesellscha�en denselben Kurswert haben, agieren die zuerst, 

deren Kursmarker weiter oben liegt. 
Ÿ Nach den kleinen und großen Gesellscha�en agiert die FC.
Eine Opera�onsrunde endet, wenn jede Gesellscha� einmal dran war. 

VII.2 Defini�onen
Einkommensort: jeder Ort, der Einkommen bringt, wenn eine Gesellscha� eine Lok durch diesen Ort 
fahren lässt. Einkommensorte für kleine Gesellscha�en sind Zuckerrohrfelder und die Zuckermühle. 
Einkommensorte für große Gesellscha�en sind Städte (inklusive Städte mit Zuckermühlen), rote 
Fernverbindungen und Häfen. Einkommensorte für die FC sind Städte mit einem FC-Marker. 

Route: Eine Gesellscha� darf nur auf Hexfeldern Gleisteile legen bzw. aufrüsten, Bahnhofsmarker setzen 
und Loks fahren lassen, die mit einem ihrer Bahnhofsmarker durch eine Route verbunden sind. 

Eine Route ist ein zusammenhängendes Stück Gleis, das 1 Sta�onsmarker irgendwo auf der Strecke 
beinhaltet. Eine Route darf kein Stück Gleis (und sei es noch so klein) mehrfach verwenden. Getrennte 
Gleise auf demselben Plä�chen dürfen jedoch bei derselben Fahrt benutzt werden. Eine Route darf bei 
einer Kreuzung nicht retour gehen oder bei einer Brücke abbiegen. Eine Route darf denselben 
Einkommensort nicht mehrfach behinhalten. Ein Hafen oder eine rote Fernverbindung ist Anfang oder 
Ende einer Route, wenn die durchgehende Strecke in seinem schwarzen Pfeil endet. Eine Route, die in 
einen Einkommensort auf einem Stück Gleis führt, darf diesen Einkommensort auf jedem anderen Stück 
Gleis verlassen. Eine Route kann bei einer Stadt starten bzw. enden, die gänzlich von fremden 
Bahnhofsmarkern blockiert ist, aber sie darf nicht durchführen. Eine Route darf durch eine Stadt führen, 
die nicht gänzlich von Sta�onsmarkern blockiert ist  (Ausnahme: VII.10, letzter Punkt).

Die Route einer kleinen Gesellscha� darf nur über Schmalspurgleise führen. Sie darf keine anderen 
Stad�elder als ihr Heima�eld beinhalten. Die Route einer großen Gesellscha� darf nur über Normalspur-
Gleise führen. Sie darf Städte mit einer Zuckermühle beinhalten und durch sie hindurchführen, wenn die 
Stadt nicht völlig durch Bahnhofsmarker blockiert ist.  

Damit eine Route von einem Zug benutzt werden kann, muss sie mindestens zwei Einkommensorte be-
inhalten. Im Falles von Gleisteil legen oder aufrüsten muss die Route lediglich NACH dem Legen/Aufrüsten 
des Teils zum neuen Teil hinführen. 
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Erste Eisenbahnlinien in Kuba:
1837, 19. November: Bau der 
ersten Eisenbahn, die die 
heu�gen Städte Havanna und 
Güines verbindet. Im 
folgenden Jahr wird die 
insgesamt 71,8 Kilometer 
lange Bahnstrecke 
fer�ggestellt.
1840: Cardenas-Bemba 
(Matanzas)
1842: Jucaro (Matanzas)
1843: Eisenbahnlinie La 
Prueba, die die Townships 
Regla und Guanabacoa (La 
Habana) verbindet
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VII.3 Ak�onen der Gesellscha�en
Der Zug einer Gesellscha� besteht aus folgenden Ak�onen, die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden:
Ÿ Setzen des Heimatbahnhofs (nur große Gesellscha�en in ihrer ersten OR; verpflichtend)
Ÿ 1 Ak�e in den Bankpool ausgeben oder 1 Ak�e vom Bankpool zurückkaufen (op�onal)
Ÿ Gleisteilbau (op�onal):

▪ 1 gelbes Gleisteil legen
▪ 1 Gleisteil aufrüsten, das bereits auf dem Spielplan liegt
▪ Das vorgedruckte La Habana-Hexfeld aufrüsten (nur für große Gesellscha�en)

Ÿ Kaufen und platzieren eines Bahnhofsmarkers (op�onal)
Ÿ Züge und Wagons fahren lassen, um Einkommen zu generieren (verpflichtend)
Ÿ Einkommen berechnen und verwalten (verpflichten)
Ÿ Loks/Wagons kaufen (op�onal, außer die Gesellscha� besitzt keine Lok, dann verpflichtend)

VII.4 Heimatbahnhof platzieren

Ÿ Eine große Gesellscha� (ausgenommen die FEC) muss in ihrem ersten Zug als erstes ihren Heimat-
bahnhof auf das markierte Feld am Spielplan setzen, egal ob dort bereits ein Gleisteil liegt oder nicht 
oder ob es das vorgedruckte La Habana-Hex ist. Das Legen des Heimatbahnhofs ist gra�s. 

Ÿ Die FEC darf ihren Heimatbahnhof zu Beginn ihres ersten Zuges auf einen beliebigen freien Stadtkreis 
legen, egal ob sich dieser auf einem bereits gelegten Gleisteil oder auf einem leeren Hexfeld befindet. 
Im seltenen Fall, dass kein Platz frei ist, darf die FEC ihren Heimatbahnhof an den Rand eines belie-
bigen Gleisteils mit Stadt legen und wird behandelt, als ob er in der Stadt wäre. Sobald durch ein 
Aufrüsten des Gleisteiles ein Platz frei wird, rutscht der Heimatbahnhof dort hin. Ansonsten bleibt er 
am Rand des Gleisteiles bis zum Spielende liegen. 

VII.5 Eine Ak�e ausgeben oder zurückkaufen

Ÿ Eine Gesellscha� kann 1 Ak�e pro OR vom Besitzbogen in den Bankpool legen, sofern weniger als 50% 
ihrer Ak�en im Bankpool legen. Dies wird behandelt wie ein Ak�enverkauf: Die Gesellscha� erhält 
den aktuellen Kurswert, da sinkt der Kursmarker um ein Feld diagonal. 

Ÿ Alterna�v darf die Gesellscha� 1 Ak�e vom Bankpool zurückkaufen, sofern sie eine Lok besitzt. Sie 
bezahlt den aktuellen Kurswert von ihrem Betriebskapital an die Bank. Der Kurswert ändert sich nicht. 

Ÿ Falls während ihres Zuges der Direktor einer Gesellscha� erkennt, dass es sinnvoll wäre, eine Ak�e 
auszugeben oder zurückzukaufen, darf er dies solange tun, solange der Punkt „Einkommen be-
rechnen“ noch nicht durchgeführt wurde.   

VII.6 Gleisteil legen

Der Spielplan zeigt einen hexagonalen Raster. Eine kleine oder große Gesellscha� darf auf diesen die 
sechseckigen Gleisteile legen, um ein Schienennetz zu bauen und die verschiedenen Einkommensorte zu 
verbinden. Auf leere Felder können nur gelbe Plä�chen gelegt werden. Auf das gelbe Havana-Hex darf 
kein gelbes Gleisteil gelegt werden, aber später ein grünes Teil. Auf rote Felder darf nie ein Gleisteil gelegt 
werden.   Beachte: Viele Gleisteile haben eine andere Rückseite. Entscheide beim Legen, welche Seite du 
verwenden willst. Eine Gleisteilübersicht findest du auf der letzten Seite.  

Während ihres Spielzuges in einer Betriebsrunde darf jede Gesellscha� 1 gelbes Gleisteil legen oder ein 
bereits auf dem Plan liegendes Gleisteil aufrüsten oder das vorgedruckte Havana-Feld hochrüsten. 

Die schwarzen Pfeile, die ins Meer führen (Häfen) oder in rote Hexfelder (z.B. auf der Rückseite des 
Spielplans) repräsen�eren bereits bestehende Gleisverbindungen.

Zu Spielbeginn stehen nur gelbe Gleisteile zur Verfügung. Andersfarbige Gleisteile kommen erst später ins 
Spiel (siehe VII.17 Phasenwechsel). 

Eine Gesellscha� darf einmal in ihrem Zug die Hilfe einer Kommissionskarte, die im Besitz ihres Direktors 
ist, in Anspruch nehmen, um ein zusätzliches Gleisteil zu legen oder aufzurüsten. Dies kann vor, ansta� 
oder nach dem normalen Gleisteilbau geschehen. Wurde die Kommissionskarte verwendet, erhält der 
Besitzer die aufgedruckte Prämie von der Bank ausbezahlt. Die Karte geht aus dem Spiel.  
Folgende Regeln sind zu beachten: 

Kleine Gesellscha�en:

Ÿ Liegt noch kein Gleisteil auf dem Hex mit ihrer Zuckermühle, darf die kleine Gesellscha� nur dort ein 
Gleisteil legen (und sollte es auch tun). Dazu sucht sie sich eines der Stadt-Gleisteile mit zwei 
Bahnhofsplätzen und zwei Spurweiten aus. Platziere dann die Zuckermühle in einen der beiden 

Stadtkreise. Keine andere Gesellscha� darf auf das Zuckermühlenfeld einer Gesellscha� ein gelbes 
Gleisteil legen. 

Ÿ Sobald ein gelbes Gleisteil auf dem Zuckermühlenfeld einer Gesellscha� liegt, darf die Gesellscha� - in 
späteren Betriebsrunden - weitere Gleisteile legen, die dann von ihrer Zuckermühle über eine Route 
nur auf Schmalspurgleisen erreichbar sind.  

Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf nur gelbe Gleisteile mit Schmalspur legen (Ausnahme: ihre Heimat).
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf kein anderes Stadt-Gleisteil als ihre Heimatstadt legen.  
Ÿ Auf ein Zuckerrohrfeld (mit einem Zuckerrohr-Symbold markiert) dürfen nur Gleisteile mit einem 

schwarzen Viereck gelegt werden. Für kleine Gesellscha�en ist dies gra�s. 
Ÿ Auf Felder ohne Stadt dürfen nur ganz normale Schmalspur-Gleisteile ohne Einkommensort gelegt 

werden.
Ÿ Kein Gleisteil darf so gelegt werden, dass ein oder mehrere Gleise in den Spielfeldrand oder eine blaue 

Barriere führen.
Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass es nicht an Gleise auf einem benachbarten Plä�chen 

anschließt. 
Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass Schmalspur direkt an Normalspur anschließt. Beide Spuren 

haben dann ein totes Ende. 
Ÿ Gelbe Gleisteile, die man mit Hilfe einer Kommissionskarte legen darf, darf die Gesellscha� zusätzlich 

vor, ansta� oder nach dem normalen Gleisteilbau legen. Die Regeln für den Gleisteilbau gelten weiterhin.

Große Gesellscha�en:

Ÿ Sollte kein Gleisteil auf dem Heima�eld einer großen Gesellscha� liegen, darf sie ein Gleisteil auf 
dieses Hex legen. 

Ÿ Sobald ein Gleisteil auf dem Heima�eld einer großen Gesellscha� liegt, darf sie -
möglicherweise in späteren Runden - auf Felder, die von ihrer Heimat aus auf einer 
Normalspur-Route erreichbar sind, weitere Gleisteile legen. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf nur Teile mit Normalspur legen. Sie darf kein gelbes 
Gleisteil auf ein Zuckermühlen-Feld legen.

Ÿ Auf eine Stadt (weißer Kreis) darf nur ein Gleisplä�chen mit Stadt (weißer Kreis) 
gelegt werden. Große Gesellscha�en dürfen nur gelbe Stad�eile legen, die nur 
Normalspur enthalten.  

Ÿ Auf Felder ohne Stadt dürfen nur ganz normale Schmalspur-Gleisteile ohne Einkommensort gelegt 
werden. 

Ÿ Ab Phase 3 darf eine große Gesellscha� Normalspur-Gleisteile ohne Einkommensort auf die Zucker-
rohrfelder legen. Dies kostet 10$ (wie auf dem Feld angegeben) und wird vom Betriebskapital an die 
Bank bezahlt. 

Ÿ Kein Gleisteil darf so gelegt werden, dass ein oder mehrere Gleise in den Spielfeldrand oder an eine 
blaue Barriere führen.

Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass es nicht an Gleise auf einem benachbarten Plä�chen 
anschließt. 

Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass Normalspur direkt an Schmalspur anschließt. Beide Spuren 
haben dann ein totes Ende.  

Ÿ Gelbe Gleisteile, die man mit Hilfe einer Kommissionskarte legen darf, darf die Gesellscha� zusätzlich 
vor, ansta� oder nach dem normalen Gleisteilbau legen. Die Regeln für den Gleisteilbau gelten weiterhin.

Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keine Gleisteile über eine mit Bahnhofsmarkern 
blockierte Stadt hinaus legen. Sollte in dieser Stadt ein FC-Marker liegen, dann darf die große Gesell-
scha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.7 Gleisteile aufrüsten

Ÿ Sta� ein gelbes Plä�chen zu legen, kann eine Gesellscha� ein bereits liegendes Plä�chen oder das 
vorgedruckte La Habana-Hex aufrüsten. Siehe „Upgrade-Chart“, welche Teile verfügbar sind.

Ÿ Gelbe Teile werden durch grüne ersetzt, grüne durch braune, braune durch graue. Eine Farbe kann 
nicht übersprungen werden.

Ÿ Grüne Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 3/3+-Lok zur Verfügung.
Ÿ Braune Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 5/5+-Lok zur Verfügung.
Ÿ Graue Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 8+/4D-Lok zur Verfügung.
Ÿ Bestehende Gleisverläufe dürfen bei einem Austausch nicht unterbrochen werden oder verloren 

gehen.
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Schon gewusst?
Henry Flagler (1830–1913) 
war der Erbauer und 
Entwickler von Eisenbahn-
linien entlang der Ostküste 
Floridas (bekannt als Florida 
East Coast Railway). Aber er 
ha�e ehrgeizigere Pläne. 
Flagler inves�erte auch in The 
Cuban Company und ihre 
Cuba Railroad, die 1905 ihren 
Betrieb aufnahm.
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VII.3 Ak�onen der Gesellscha�en
Der Zug einer Gesellscha� besteht aus folgenden Ak�onen, die in dieser Reihenfolge ausgeführt werden:
Ÿ Setzen des Heimatbahnhofs (nur große Gesellscha�en in ihrer ersten OR; verpflichtend)
Ÿ 1 Ak�e in den Bankpool ausgeben oder 1 Ak�e vom Bankpool zurückkaufen (op�onal)
Ÿ Gleisteilbau (op�onal):

▪ 1 gelbes Gleisteil legen
▪ 1 Gleisteil aufrüsten, das bereits auf dem Spielplan liegt
▪ Das vorgedruckte La Habana-Hexfeld aufrüsten (nur für große Gesellscha�en)

Ÿ Kaufen und platzieren eines Bahnhofsmarkers (op�onal)
Ÿ Züge und Wagons fahren lassen, um Einkommen zu generieren (verpflichtend)
Ÿ Einkommen berechnen und verwalten (verpflichten)
Ÿ Loks/Wagons kaufen (op�onal, außer die Gesellscha� besitzt keine Lok, dann verpflichtend)

VII.4 Heimatbahnhof platzieren

Ÿ Eine große Gesellscha� (ausgenommen die FEC) muss in ihrem ersten Zug als erstes ihren Heimat-
bahnhof auf das markierte Feld am Spielplan setzen, egal ob dort bereits ein Gleisteil liegt oder nicht 
oder ob es das vorgedruckte La Habana-Hex ist. Das Legen des Heimatbahnhofs ist gra�s. 

Ÿ Die FEC darf ihren Heimatbahnhof zu Beginn ihres ersten Zuges auf einen beliebigen freien Stadtkreis 
legen, egal ob sich dieser auf einem bereits gelegten Gleisteil oder auf einem leeren Hexfeld befindet. 
Im seltenen Fall, dass kein Platz frei ist, darf die FEC ihren Heimatbahnhof an den Rand eines belie-
bigen Gleisteils mit Stadt legen und wird behandelt, als ob er in der Stadt wäre. Sobald durch ein 
Aufrüsten des Gleisteiles ein Platz frei wird, rutscht der Heimatbahnhof dort hin. Ansonsten bleibt er 
am Rand des Gleisteiles bis zum Spielende liegen. 

VII.5 Eine Ak�e ausgeben oder zurückkaufen

Ÿ Eine Gesellscha� kann 1 Ak�e pro OR vom Besitzbogen in den Bankpool legen, sofern weniger als 50% 
ihrer Ak�en im Bankpool legen. Dies wird behandelt wie ein Ak�enverkauf: Die Gesellscha� erhält 
den aktuellen Kurswert, da sinkt der Kursmarker um ein Feld diagonal. 

Ÿ Alterna�v darf die Gesellscha� 1 Ak�e vom Bankpool zurückkaufen, sofern sie eine Lok besitzt. Sie 
bezahlt den aktuellen Kurswert von ihrem Betriebskapital an die Bank. Der Kurswert ändert sich nicht. 

Ÿ Falls während ihres Zuges der Direktor einer Gesellscha� erkennt, dass es sinnvoll wäre, eine Ak�e 
auszugeben oder zurückzukaufen, darf er dies solange tun, solange der Punkt „Einkommen be-
rechnen“ noch nicht durchgeführt wurde.   

VII.6 Gleisteil legen

Der Spielplan zeigt einen hexagonalen Raster. Eine kleine oder große Gesellscha� darf auf diesen die 
sechseckigen Gleisteile legen, um ein Schienennetz zu bauen und die verschiedenen Einkommensorte zu 
verbinden. Auf leere Felder können nur gelbe Plä�chen gelegt werden. Auf das gelbe Havana-Hex darf 
kein gelbes Gleisteil gelegt werden, aber später ein grünes Teil. Auf rote Felder darf nie ein Gleisteil gelegt 
werden.   Beachte: Viele Gleisteile haben eine andere Rückseite. Entscheide beim Legen, welche Seite du 
verwenden willst. Eine Gleisteilübersicht findest du auf der letzten Seite.  

Während ihres Spielzuges in einer Betriebsrunde darf jede Gesellscha� 1 gelbes Gleisteil legen oder ein 
bereits auf dem Plan liegendes Gleisteil aufrüsten oder das vorgedruckte Havana-Feld hochrüsten. 

Die schwarzen Pfeile, die ins Meer führen (Häfen) oder in rote Hexfelder (z.B. auf der Rückseite des 
Spielplans) repräsen�eren bereits bestehende Gleisverbindungen.

Zu Spielbeginn stehen nur gelbe Gleisteile zur Verfügung. Andersfarbige Gleisteile kommen erst später ins 
Spiel (siehe VII.17 Phasenwechsel). 

Eine Gesellscha� darf einmal in ihrem Zug die Hilfe einer Kommissionskarte, die im Besitz ihres Direktors 
ist, in Anspruch nehmen, um ein zusätzliches Gleisteil zu legen oder aufzurüsten. Dies kann vor, ansta� 
oder nach dem normalen Gleisteilbau geschehen. Wurde die Kommissionskarte verwendet, erhält der 
Besitzer die aufgedruckte Prämie von der Bank ausbezahlt. Die Karte geht aus dem Spiel.  
Folgende Regeln sind zu beachten: 

Kleine Gesellscha�en:

Ÿ Liegt noch kein Gleisteil auf dem Hex mit ihrer Zuckermühle, darf die kleine Gesellscha� nur dort ein 
Gleisteil legen (und sollte es auch tun). Dazu sucht sie sich eines der Stadt-Gleisteile mit zwei 
Bahnhofsplätzen und zwei Spurweiten aus. Platziere dann die Zuckermühle in einen der beiden 

Stadtkreise. Keine andere Gesellscha� darf auf das Zuckermühlenfeld einer Gesellscha� ein gelbes 
Gleisteil legen. 

Ÿ Sobald ein gelbes Gleisteil auf dem Zuckermühlenfeld einer Gesellscha� liegt, darf die Gesellscha� - in 
späteren Betriebsrunden - weitere Gleisteile legen, die dann von ihrer Zuckermühle über eine Route 
nur auf Schmalspurgleisen erreichbar sind.  

Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf nur gelbe Gleisteile mit Schmalspur legen (Ausnahme: ihre Heimat).
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf kein anderes Stadt-Gleisteil als ihre Heimatstadt legen.  
Ÿ Auf ein Zuckerrohrfeld (mit einem Zuckerrohr-Symbold markiert) dürfen nur Gleisteile mit einem 

schwarzen Viereck gelegt werden. Für kleine Gesellscha�en ist dies gra�s. 
Ÿ Auf Felder ohne Stadt dürfen nur ganz normale Schmalspur-Gleisteile ohne Einkommensort gelegt 

werden.
Ÿ Kein Gleisteil darf so gelegt werden, dass ein oder mehrere Gleise in den Spielfeldrand oder eine blaue 

Barriere führen.
Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass es nicht an Gleise auf einem benachbarten Plä�chen 

anschließt. 
Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass Schmalspur direkt an Normalspur anschließt. Beide Spuren 

haben dann ein totes Ende. 
Ÿ Gelbe Gleisteile, die man mit Hilfe einer Kommissionskarte legen darf, darf die Gesellscha� zusätzlich 

vor, ansta� oder nach dem normalen Gleisteilbau legen. Die Regeln für den Gleisteilbau gelten weiterhin.

Große Gesellscha�en:

Ÿ Sollte kein Gleisteil auf dem Heima�eld einer großen Gesellscha� liegen, darf sie ein Gleisteil auf 
dieses Hex legen. 

Ÿ Sobald ein Gleisteil auf dem Heima�eld einer großen Gesellscha� liegt, darf sie -
möglicherweise in späteren Runden - auf Felder, die von ihrer Heimat aus auf einer 
Normalspur-Route erreichbar sind, weitere Gleisteile legen. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf nur Teile mit Normalspur legen. Sie darf kein gelbes 
Gleisteil auf ein Zuckermühlen-Feld legen.

Ÿ Auf eine Stadt (weißer Kreis) darf nur ein Gleisplä�chen mit Stadt (weißer Kreis) 
gelegt werden. Große Gesellscha�en dürfen nur gelbe Stad�eile legen, die nur 
Normalspur enthalten.  

Ÿ Auf Felder ohne Stadt dürfen nur ganz normale Schmalspur-Gleisteile ohne Einkommensort gelegt 
werden. 

Ÿ Ab Phase 3 darf eine große Gesellscha� Normalspur-Gleisteile ohne Einkommensort auf die Zucker-
rohrfelder legen. Dies kostet 10$ (wie auf dem Feld angegeben) und wird vom Betriebskapital an die 
Bank bezahlt. 

Ÿ Kein Gleisteil darf so gelegt werden, dass ein oder mehrere Gleise in den Spielfeldrand oder an eine 
blaue Barriere führen.

Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass es nicht an Gleise auf einem benachbarten Plä�chen 
anschließt. 

Ÿ Ein Gleisteil darf so gelegt werden, dass Normalspur direkt an Schmalspur anschließt. Beide Spuren 
haben dann ein totes Ende.  

Ÿ Gelbe Gleisteile, die man mit Hilfe einer Kommissionskarte legen darf, darf die Gesellscha� zusätzlich 
vor, ansta� oder nach dem normalen Gleisteilbau legen. Die Regeln für den Gleisteilbau gelten weiterhin.

Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keine Gleisteile über eine mit Bahnhofsmarkern 
blockierte Stadt hinaus legen. Sollte in dieser Stadt ein FC-Marker liegen, dann darf die große Gesell-
scha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.7 Gleisteile aufrüsten

Ÿ Sta� ein gelbes Plä�chen zu legen, kann eine Gesellscha� ein bereits liegendes Plä�chen oder das 
vorgedruckte La Habana-Hex aufrüsten. Siehe „Upgrade-Chart“, welche Teile verfügbar sind.

Ÿ Gelbe Teile werden durch grüne ersetzt, grüne durch braune, braune durch graue. Eine Farbe kann 
nicht übersprungen werden.

Ÿ Grüne Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 3/3+-Lok zur Verfügung.
Ÿ Braune Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 5/5+-Lok zur Verfügung.
Ÿ Graue Plä�chen stehen nach dem Kauf (bzw. Export) der ersten 8+/4D-Lok zur Verfügung.
Ÿ Bestehende Gleisverläufe dürfen bei einem Austausch nicht unterbrochen werden oder verloren 

gehen.
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Ÿ Eine Gesellscha� darf nur dann ein Teil aufrüsten, wenn es nach dem Aufrüsten Teil einer Route dieser 
Gesellscha� ist (siehe VII.2 Defini�onen). Neue Streckenabschni�e müssen nicht befahren werden 
können. 

Ÿ Plä�chen ohne Einkommensorte dürfen nach dem Austausch keine Einkommensorte enthalten. 
Plä�chen mit Einkommensorten müssen nach dem Austausch dieselbe Art von Einkommensort und 
alle zuvor bestehenden Gleisverbindungen enthalten. 

Ÿ Durch den Austausch von Städten kann zusätzlicher Platz für einen Bahnhofsmarker entstehen. Sofern 
auf einem Plä�chen mindestens ein freier Platz für einen Bahnhofsmarker ist, können beliebige 
Gesellscha�en Strecken durch diese Stadt hindurchführen und gemäß den Regeln weiter bauen. 

Ÿ Wurde ein Stadt-Gleisteil, auf dem ein FC-Marker liegt (wie im Spielau�au beschrieben), auf grün 
hochgerüstet, rutscht der FC-Marker auf den freigewordenen Bahnhofsplatz. 

Ÿ Ausgetauschte Gleisplä�chen stehen wieder zur Verfügung. 
Ÿ Das erste Teil, das auf das gelbgefärbte La Habana-Hex gelegt wird, muss ein grünes Teil sein. Das gilt 

als Aufrüsten. Auf dieses Feld dürfen nur Teile gelegt werden, die mit einem „H“ markiert sind, und 
„H“-markierte Teile dürfen nirgends anderswo gelegt werden.  

Ÿ Beim Austausch von Plä�chen fallen keine weiteren Kosten an. 
Ÿ Grüne und braune Teile, die mit einer Kommissionskarte kommen, dürfen zusätzlich vor oder ansta� 

oder nach dem normalen Gleisteilbau gelegt werden. Alle Aufrüst-Regeln gelten weiterhin. 

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:
Ÿ Kleine Gesellscha�en dürfen ihr Heimat-Zuckermühlenfeld aufrüsten, aber sonst kein Stad�eil. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf jedes Zuckerrohrfeld aufrüsten, das sie über eine Route erreicht. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf ein gelbes Teil ohne Stadt nur dann aufrüsten, wenn sie mit dem grünen 

Teil eine Schmalspurstrecke verlängert. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf ein Gleisteil ohne Stadt, das von einer großen Gesellscha� auf ein 

Zuckerfeld gelegt wurde, entsprechend der Regeln hochrüsten. 

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en: 
Ÿ Eine große Gesellscha� darf ein gelbes Teil ohne Stadt nur dann aufrüsten, wenn sie mit dem grünen 

Teil eine Normalspurstrecke verlängert. 
Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keine Gleisteile aufrüsten, wenn die Route dahin über 

eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt führt. Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-
Marker liegen, dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig 
ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.8 Bahnhöfe errichten

Nur große Gesellscha�en können neue Bahnhöfe errichten. Dies geschieht, indem sie einen Marker auf 
ein freies Kreisfeld auf einem Stadt-Gleisteil legt. 
Bahnhöfe dienen folgenden Zwecken:
Ÿ An jeder von einer Gesellscha� befahrenen Route muss sich einer ihrer Bahnhofsmarker befinden.
Ÿ Eine Gesellscha� kann nur dann ein Gleisteil legen oder hochrüsten oder einen Bahnhofsmarker 

setzen, wenn das betreffende Hex über eine Route erreicht werden kann, die einen ihrer 
Bahnhofsmarker enthält. s.

Ÿ Sollte eine Stadt vollkommen von Bahnhofsmarkern besetzt sein, so kann keine Route durch diese 
Stadt führen, es sei denn, die betreffende Gesellscha� besitzt einen Bahnhofsmarker in dieser Stadt 
(oder mietet einen FC-Marker, siehe VII.15). Eine Route kann aber sehr wohl bis zu dieser Stadt führen 
(oder von dieser Stadt starten). 

Ÿ Wenn eine große Gesellscha� gegründet wird, verfügt sie neben dem Heimatbahnhof nur über 1 
zusätzlichen Bahnhofsmarker. Sollten sich nur noch 30% der Ak�en auf dem Besitzbogen befinden, 
erhält sie einen zusätzlichen Marker. Sollten sich keine Ak�en mehr auf dem Besitzbogen befinden, 

erhält die Gesellscha� noch einen zusätzlichen Marker. Sollte sich die Anzahl der Ak�en auf 
dem Besitzbogen durch Ak�enrückkauf wieder erhöhen, bleiben die Marker trotzdem 
verfügbar.

Ÿ Eine große Gesellscha� muss in ihrem ersten Zug als erstes den Heimatbahnhof auf ihr 
reserviertes Hex setzen, egal, ob dort bereits ein Gleisteil liegt oder nicht. Eine kleine 
Gesellscha� setzt ihren Heimatbahnhof, wenn sie gegründet wurde. Das Setzen des Heimat-
bahnhofs ist gra�s. 

Ÿ Während ihres Zuges in einer Betriebsrunde darf eine Gesellscha� einen Marker auf einen 
freien Stadtkreis setzen, um dort einen Bahnhof zu installieren. Das darf zusätzlich zum 

Heimatbahnhof geschehen. Während einer Betriebsrunde darf nur 1 Bahnhof (ausgenommen 
Heimatbahnhof) errichtet werden. 

Ÿ Der erste zusätzliche Bahnhofsmarker kostet 40$, der zweite 60$, der dri�e 80$.  
Ÿ Eine Gesellscha� darf nur 1 Bahnhof pro Hexfeld errichten. 
Ÿ Eine Gesellscha� darf nur dann einen neuen Bahnhof (nach dem Heimatbahnhof) errichten, wenn  

zwischen dem neuen und einem anderen Bahnhof eine Route exis�ert, die nicht durch fremde Bahn-
hofsmarker blockiert ist. Die Route darf von beliebiger Länge sein, jedoch darf die Fahrtrichtung nicht 
gewechselt werden. 

Ÿ Bahnhofsmarker dürfen nicht auf den letzten freien Kreis einer Stadt gelegt werden, wenn in dieser 
Stadt der Heimatbahnhof einer noch nicht in Betrieb genommenen Gesellscha� ist. 

Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keinen Bahnhof errichten, wenn die Route dahin über 
eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt führt. Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-
Marker liegen, dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig 
ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.9 Die verschiedenen Lok- und Wagonarten
Standard-Loks

Eine Standard-Lok darf die Anzahl an Einkommensorten anfahren, die ihrer Reichweite entspricht. 
Die Reichweite ist auf der Karte links oben aufgedruckt. Sie darf nur Normalspurweite verwenden. 
Eine kleine Gesellscha� darf keine Standard-Loks besitzen. Die FC operiert auch mit Standard-Loks, 
auch wenn sie keinen Routen benutzt (siehe VII.15 Ferrocaril Central)

Plus-Loks
Eine Plus-Lok operiert wie eine Standard-Lok, aber sie darf beim Fahren einen FC-Marker, der eine 
Stadt blockieren würde, gra�s ignorieren (siehe VII.15 Ferrocaril Central). Der Besitz einer Plus-Lok 
bewahrt die Gesellscha� aber nicht vor der 20$-Gebühr, wenn ein FC-Marker beim Gleisteil Legen 
oder Bahnhof Errichten ignoriert wird.  

n-Loks
Eine Schmalspur-Lok (“n-Lok“) darf die Anzahl an Einkommensorten anfahren, die ihrer Reichweite 
entspricht. Die Reichweite ist auf der Karte links oben aufgedruckt. Sie darf nur Schmalspurweite 
verwenden. Nur kleine Gesellscha�en dürfen n-Loks besitzen. 

Veraltete n-Loks 
Die 4n-Lok wird beim Kauf der ersten 8+/4D-Lok „veraltet“. D.h. das Lokkärtchen wird umgedreht und 
sie darf nur mehr einen Einkommensort weniger anfahren. Dies wird durch das „-1" angezeigt. Sie ist 
also quasi eine 3n-Lok. 

Wagons
Ein Wagon fährt nicht allein, sondern muss einer Lok zugeordnet werden, um Zuckerwürfel zu einem 
Hafen zu transpor�eren. Nur 1 Wagon darf einer Lok zugeordnet werden. Wagons dürfen nur von 
großen Gesellscha�en besessen werden. Die Nummer links oben auf der Wagonkarte gibt an, wie 
viele Zuckerwürfel er transpor�eren kann.  

VII.10 Betrieb der Loks 
Ÿ Jeder Zug einer Gesellscha� darf einmal pro OR fahren, um Einkommen zu erwirtscha�en. 
Ÿ Jeder Zug muss auf einer eigenen Route fahren (siehe VII.2 Defini�onen). Diese Route darf maximal so 

viele Einkommensorte beinhalten, die seiner Reichweite entspricht. Die tatsächliche Länge der Route 
ist unerheblich. Es dürfen keine Einkommensorte ausgelassen werden.  

Ÿ Besitzt eine Gesellscha� mehr als eine Lok, muss jede auf einer vollkommen separaten Route fahren. 
In Städten können die Strecken einander treffen oder überkreuzen, sofern jeweils getrennte Gleise 
benutzt werden. Abzweigungen, z.B. auf grünen Plä�chen, dürfen deshalb je Spielzug nur von jeweils 
einer Lok benutzt werden, da auf ihnen zwei Gleise zu einem verschmelzen.

Ÿ Es kann passieren, dass eine Gesellscha� nicht genug Routen für alle ihre Loks zur Verfügung hat. Dann 
können eventuell eine oder mehrere Loks nicht fahren.  

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:

Ÿ Die Route einer n-Lok muss die Heimat (die Zuckermühle) beinhalten. Alle an-deren Einkommensorte 
müssen Zuckerfelder sein (siehe VII.2 Defini�onen).

Ÿ Sobald eine kleine Gesellscha� ihr Einkommen berechnet hat, platziere Zu-
ckerwürfel anhand nebenstehender Tab. 10 in ihren Speicher am Spielplan. 
Diese Tabelle ist auch am Spielplan abgedruckt. Die Zuckerwürfel können von 
großen Gesellscha�en mi�els Wagons zu Häfen transpor�ert werden. 

Ÿ Schmalspurloks dürfen keine Häfen anfahren. 
Ÿ 4n-Loks werden durch den Kauf der ersten 8+/4D-Lok veraltet. Drehe das 
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Ÿ Eine Gesellscha� darf nur dann ein Teil aufrüsten, wenn es nach dem Aufrüsten Teil einer Route dieser 
Gesellscha� ist (siehe VII.2 Defini�onen). Neue Streckenabschni�e müssen nicht befahren werden 
können. 

Ÿ Plä�chen ohne Einkommensorte dürfen nach dem Austausch keine Einkommensorte enthalten. 
Plä�chen mit Einkommensorten müssen nach dem Austausch dieselbe Art von Einkommensort und 
alle zuvor bestehenden Gleisverbindungen enthalten. 

Ÿ Durch den Austausch von Städten kann zusätzlicher Platz für einen Bahnhofsmarker entstehen. Sofern 
auf einem Plä�chen mindestens ein freier Platz für einen Bahnhofsmarker ist, können beliebige 
Gesellscha�en Strecken durch diese Stadt hindurchführen und gemäß den Regeln weiter bauen. 

Ÿ Wurde ein Stadt-Gleisteil, auf dem ein FC-Marker liegt (wie im Spielau�au beschrieben), auf grün 
hochgerüstet, rutscht der FC-Marker auf den freigewordenen Bahnhofsplatz. 

Ÿ Ausgetauschte Gleisplä�chen stehen wieder zur Verfügung. 
Ÿ Das erste Teil, das auf das gelbgefärbte La Habana-Hex gelegt wird, muss ein grünes Teil sein. Das gilt 

als Aufrüsten. Auf dieses Feld dürfen nur Teile gelegt werden, die mit einem „H“ markiert sind, und 
„H“-markierte Teile dürfen nirgends anderswo gelegt werden.  

Ÿ Beim Austausch von Plä�chen fallen keine weiteren Kosten an. 
Ÿ Grüne und braune Teile, die mit einer Kommissionskarte kommen, dürfen zusätzlich vor oder ansta� 

oder nach dem normalen Gleisteilbau gelegt werden. Alle Aufrüst-Regeln gelten weiterhin. 

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:
Ÿ Kleine Gesellscha�en dürfen ihr Heimat-Zuckermühlenfeld aufrüsten, aber sonst kein Stad�eil. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf jedes Zuckerrohrfeld aufrüsten, das sie über eine Route erreicht. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf ein gelbes Teil ohne Stadt nur dann aufrüsten, wenn sie mit dem grünen 

Teil eine Schmalspurstrecke verlängert. 
Ÿ Eine kleine Gesellscha� darf ein Gleisteil ohne Stadt, das von einer großen Gesellscha� auf ein 

Zuckerfeld gelegt wurde, entsprechend der Regeln hochrüsten. 

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en: 
Ÿ Eine große Gesellscha� darf ein gelbes Teil ohne Stadt nur dann aufrüsten, wenn sie mit dem grünen 

Teil eine Normalspurstrecke verlängert. 
Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keine Gleisteile aufrüsten, wenn die Route dahin über 

eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt führt. Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-
Marker liegen, dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig 
ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.8 Bahnhöfe errichten

Nur große Gesellscha�en können neue Bahnhöfe errichten. Dies geschieht, indem sie einen Marker auf 
ein freies Kreisfeld auf einem Stadt-Gleisteil legt. 
Bahnhöfe dienen folgenden Zwecken:
Ÿ An jeder von einer Gesellscha� befahrenen Route muss sich einer ihrer Bahnhofsmarker befinden.
Ÿ Eine Gesellscha� kann nur dann ein Gleisteil legen oder hochrüsten oder einen Bahnhofsmarker 

setzen, wenn das betreffende Hex über eine Route erreicht werden kann, die einen ihrer 
Bahnhofsmarker enthält. s.

Ÿ Sollte eine Stadt vollkommen von Bahnhofsmarkern besetzt sein, so kann keine Route durch diese 
Stadt führen, es sei denn, die betreffende Gesellscha� besitzt einen Bahnhofsmarker in dieser Stadt 
(oder mietet einen FC-Marker, siehe VII.15). Eine Route kann aber sehr wohl bis zu dieser Stadt führen 
(oder von dieser Stadt starten). 

Ÿ Wenn eine große Gesellscha� gegründet wird, verfügt sie neben dem Heimatbahnhof nur über 1 
zusätzlichen Bahnhofsmarker. Sollten sich nur noch 30% der Ak�en auf dem Besitzbogen befinden, 
erhält sie einen zusätzlichen Marker. Sollten sich keine Ak�en mehr auf dem Besitzbogen befinden, 

erhält die Gesellscha� noch einen zusätzlichen Marker. Sollte sich die Anzahl der Ak�en auf 
dem Besitzbogen durch Ak�enrückkauf wieder erhöhen, bleiben die Marker trotzdem 
verfügbar.

Ÿ Eine große Gesellscha� muss in ihrem ersten Zug als erstes den Heimatbahnhof auf ihr 
reserviertes Hex setzen, egal, ob dort bereits ein Gleisteil liegt oder nicht. Eine kleine 
Gesellscha� setzt ihren Heimatbahnhof, wenn sie gegründet wurde. Das Setzen des Heimat-
bahnhofs ist gra�s. 

Ÿ Während ihres Zuges in einer Betriebsrunde darf eine Gesellscha� einen Marker auf einen 
freien Stadtkreis setzen, um dort einen Bahnhof zu installieren. Das darf zusätzlich zum 

Heimatbahnhof geschehen. Während einer Betriebsrunde darf nur 1 Bahnhof (ausgenommen 
Heimatbahnhof) errichtet werden. 

Ÿ Der erste zusätzliche Bahnhofsmarker kostet 40$, der zweite 60$, der dri�e 80$.  
Ÿ Eine Gesellscha� darf nur 1 Bahnhof pro Hexfeld errichten. 
Ÿ Eine Gesellscha� darf nur dann einen neuen Bahnhof (nach dem Heimatbahnhof) errichten, wenn  

zwischen dem neuen und einem anderen Bahnhof eine Route exis�ert, die nicht durch fremde Bahn-
hofsmarker blockiert ist. Die Route darf von beliebiger Länge sein, jedoch darf die Fahrtrichtung nicht 
gewechselt werden. 

Ÿ Bahnhofsmarker dürfen nicht auf den letzten freien Kreis einer Stadt gelegt werden, wenn in dieser 
Stadt der Heimatbahnhof einer noch nicht in Betrieb genommenen Gesellscha� ist. 

Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keinen Bahnhof errichten, wenn die Route dahin über 
eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt führt. Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-
Marker liegen, dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ diesen Marker einmalig 
ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril Central). 

VII.9 Die verschiedenen Lok- und Wagonarten
Standard-Loks

Eine Standard-Lok darf die Anzahl an Einkommensorten anfahren, die ihrer Reichweite entspricht. 
Die Reichweite ist auf der Karte links oben aufgedruckt. Sie darf nur Normalspurweite verwenden. 
Eine kleine Gesellscha� darf keine Standard-Loks besitzen. Die FC operiert auch mit Standard-Loks, 
auch wenn sie keinen Routen benutzt (siehe VII.15 Ferrocaril Central)

Plus-Loks
Eine Plus-Lok operiert wie eine Standard-Lok, aber sie darf beim Fahren einen FC-Marker, der eine 
Stadt blockieren würde, gra�s ignorieren (siehe VII.15 Ferrocaril Central). Der Besitz einer Plus-Lok 
bewahrt die Gesellscha� aber nicht vor der 20$-Gebühr, wenn ein FC-Marker beim Gleisteil Legen 
oder Bahnhof Errichten ignoriert wird.  

n-Loks
Eine Schmalspur-Lok (“n-Lok“) darf die Anzahl an Einkommensorten anfahren, die ihrer Reichweite 
entspricht. Die Reichweite ist auf der Karte links oben aufgedruckt. Sie darf nur Schmalspurweite 
verwenden. Nur kleine Gesellscha�en dürfen n-Loks besitzen. 

Veraltete n-Loks 
Die 4n-Lok wird beim Kauf der ersten 8+/4D-Lok „veraltet“. D.h. das Lokkärtchen wird umgedreht und 
sie darf nur mehr einen Einkommensort weniger anfahren. Dies wird durch das „-1" angezeigt. Sie ist 
also quasi eine 3n-Lok. 

Wagons
Ein Wagon fährt nicht allein, sondern muss einer Lok zugeordnet werden, um Zuckerwürfel zu einem 
Hafen zu transpor�eren. Nur 1 Wagon darf einer Lok zugeordnet werden. Wagons dürfen nur von 
großen Gesellscha�en besessen werden. Die Nummer links oben auf der Wagonkarte gibt an, wie 
viele Zuckerwürfel er transpor�eren kann.  

VII.10 Betrieb der Loks 
Ÿ Jeder Zug einer Gesellscha� darf einmal pro OR fahren, um Einkommen zu erwirtscha�en. 
Ÿ Jeder Zug muss auf einer eigenen Route fahren (siehe VII.2 Defini�onen). Diese Route darf maximal so 

viele Einkommensorte beinhalten, die seiner Reichweite entspricht. Die tatsächliche Länge der Route 
ist unerheblich. Es dürfen keine Einkommensorte ausgelassen werden.  

Ÿ Besitzt eine Gesellscha� mehr als eine Lok, muss jede auf einer vollkommen separaten Route fahren. 
In Städten können die Strecken einander treffen oder überkreuzen, sofern jeweils getrennte Gleise 
benutzt werden. Abzweigungen, z.B. auf grünen Plä�chen, dürfen deshalb je Spielzug nur von jeweils 
einer Lok benutzt werden, da auf ihnen zwei Gleise zu einem verschmelzen.

Ÿ Es kann passieren, dass eine Gesellscha� nicht genug Routen für alle ihre Loks zur Verfügung hat. Dann 
können eventuell eine oder mehrere Loks nicht fahren.  

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:

Ÿ Die Route einer n-Lok muss die Heimat (die Zuckermühle) beinhalten. Alle an-deren Einkommensorte 
müssen Zuckerfelder sein (siehe VII.2 Defini�onen).

Ÿ Sobald eine kleine Gesellscha� ihr Einkommen berechnet hat, platziere Zu-
ckerwürfel anhand nebenstehender Tab. 10 in ihren Speicher am Spielplan. 
Diese Tabelle ist auch am Spielplan abgedruckt. Die Zuckerwürfel können von 
großen Gesellscha�en mi�els Wagons zu Häfen transpor�ert werden. 

Ÿ Schmalspurloks dürfen keine Häfen anfahren. 
Ÿ 4n-Loks werden durch den Kauf der ersten 8+/4D-Lok veraltet. Drehe das 
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Lokkärtchen um. Die Reichweite ist nun um 1 reduziert. Der Preis ist nur noch die Häl�e vom 
Originalpreis, und nur die Häl�e von diesem neuen Preis darf für das Eintauschen in eine 5n-Lok in 
Rechnung gestellt werden. 

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en: 

Ÿ Ein 4D-Zug darf bis zu vier Einkommensorte anfahren, deren Werte verdoppelt werden. Er darf dabei 
keinen Einkommensort auslassen. Er darf keinen Wagon benutzen und daher keine Zuckerwürfel liefern.

Ÿ Eine Route darf nicht von La Habana nach La Habana führen, auch wenn La Habana als gelbes und 
grünes Gleisteil mehrere Einkommensorte aufweist. 

Ÿ Ein Hafen, wenn er Teil einer Route ist, muss zwingend Start- oder Endsta�on sein. Eine Route darf an 
jedem ihrer Enden einen Hafen beinhalten. Häfen zeigen zwei Einkommenswerte: Er zählt 10 (im Fall 
der Isla de Tesoros: 20 oder 40), wenn er in der Reichweite eines Zuges inkludiert ist. Eine Lok, die mit 
einem Wagon Zuckerwürfel in einen Hafen führt, darf diesen dann zusätzlich zur Reichweite anfahren, 
solange die Reichweite dann nur um 1 überschri�en wird. In diesem Fall zählt der Hafen 0. Wann 
immer eine Lok mit einem Wagon einen Hafen anfährt, darf sie Zuckerwürfel abliefern, egal wieviel 
der Hafen wert ist. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf so viele Wagons besitzen, wie das aktuelle Loklimit angibt. Maximal 1 
Wagon darf einer Lok zugeordnet werden. Ein Wagon darf so viele Zuckerwürfel transpor�eren, wie 
seine Ladekapazität (Zahl links oben auf dem Kärtchen) angibt. Wenn eine Lok mit Wagon eine Stadt 
mit Zuckermühle anfährt, und wenn im betreffenden Speicher dieser Zuckermühle noch Zuckerwürfel 
vorhanden sind, und wenn die Lok zusätzlich auch einen Hafen anfährt, dann darf die Lok 
Zuckerwürfel von der Zuckermühle zum Hafen liefern. En�erne die Würfel aus dem Speicher und gib 
sie zurück in den Vorrat. Der Direktor der Zuckermühle hat dagegen kein Ein-spruchsrecht. Jeder 
abgelieferte Zuckerwürfel bringt 30$, die zum Einfahrergebnis addiert werden. 

Ÿ Ein 2er- oder ein 3er- Wagon darf mehrere Zuckerwürfel im selben Hafen abliefern. Besitzt eine Ge-
sellscha� mehrere Wagons, die verschiedenen Loks zugeordnet sind, muss jeder Wagon seine 

Zuckerwürfel in einem anderen Hafen abliefern. 
Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keinen Zug über 

eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt fahren lassen. 
Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-Marker liegen, 
dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ 
diesen Marker einmalig ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril 

Central).  Ein Plus-Zug darf dieses Ignorieren einmalig gra�s machen. 

.VII.11 Einkommen berechnen 

Ÿ Das Einkommen eines Zuges ist die Summe aller Werte aller 
angefahrenen Einkommensorte. Das Einkommen einer Gesellscha� ist die Summer aller Einkommen 
aller ihrer Züge plus das zusätzliche Einkommen von Maschinen (nur bei kleinen Gesellscha�en). 
Maschinen geben nur Einkommen, wenn die Gesellscha� mit einem Zug Einkommen generiert. 

Ÿ Der Wert jeder Stadt oder Zuckerrohrfeld ist auf dem Gleisteil oder Hex aufgedruckt. Rote 
Fernverbindungen haben verschiedene Werte, je nach Phase. Häfen zeigen zwei Werte: 10, wenn der 
Hafen innerhalb der Reichweite einer Lok angefahren wird, oder 0, wenn der Hafen zusätzlich zur 
Reichweite einer Lok angefahren wird. Der Hafen, der zur Isla de Tesorors führt, zeigt ansta� des 
Wertes 10 zwei andere Werte: 20 für die Phasen 1 - 4, 40 für die Phasen 5 - 7. 

Ÿ Das Einfahrergebnis muss das höchste sein, dass erzielt werden kann. Es kann mit einem 
Gesellscha�smarker auf der Einkommenstabelle angezeigt werden. Eine große Gesellscha� kann aber 
darauf verzichten, Zuckerwürfel zu liefern (um sie vielleicht für andere Gesellscha�en aufzusparen). 

Der Direktor der Gesellscha� erhält das Einfahrergebnis aus der Bank und entscheidet im nächsten 

Schri�, was er mit diesen Einnahmen macht.

Ÿ Wenn das Einkommen einer Gesellscha� größer als 0 ist, kann das Geld komple� an die Ak�onäre als 
Dividende ausbezahlt oder komple� für das Betriebskapital der Gesellscha� einbehalten werden. Da 
der Direktor den größten Anteil an der Gesellscha� besitzt, hat er natürlich Interesse daran, die 
Einnahmen auszubezahlen, da er dadurch sein Privatvermögen steigert. Andererseits benö�gt eine 
Gesellscha� auch Geld zum Streckenbau, Bahnhofsmarker setzen, Lokalbahnen kaufen und zur 
Finanzierung neuer Loks. 

Ÿ Wenn eine Gesellscha� eine Dividende höher als 0 auszahlt, steigt der Ak�enkurs, andernfalls sinkt 
der Ak�enkurs (siehe VIII. „Ak�enkursänderungen”).

Dividende ausbezahlen
Ÿ Wenn eine Gesellscha� Dividenden ausbezahlt, erhält jeder Spieler den prozentualen Anteil des 

Einfahrergebnisses, der seinem Anteil an der Gesellscha� entspricht. Jede 20%-Ak�e einer kleinen 
Gesellscha� erhält also 20% vom Einfahrergebnis, und jede 10%-Ak�e einer großen Gesellscha� 
erhält 10% vom Einfahrergebnis.  

Ÿ Eine Direktorsak�e (40% bei kleinen und 20% bei großen Gesellscha�en) erhält daher das Doppelte 
wie eine einfache Ak�e.   

Ÿ Ak�en im Bankpool schü�en an die Bank aus (sie werden also einfach ignoriert). 
Ÿ Ak�en auf dem Besitzbogen einer Gesellscha� schü�en ins Betriebskapital. 

Dividenden einbehalten
Ÿ Der Direktor kann auch entscheiden, das Einfahrergebnis komple� in das Betriebskapital zu geben. 

Wenn die Gesellscha� einbehält (oder eine Dividende von 0 schü�et), sinkt der Ak�enkurs (siehe VIII. 
„Ak�enkursänderungen”). 

Ÿ Wenn eine kleine Gesellscha� einbehält, werden trotzdem alle Zuckerwürfel, die sie laut Tabelle 10 
generiert, auf ihren Speicher gelegt. 

VII.12 Loks kaufen 
Ÿ Als letzte Ak�on in einer OR kann eine Gesellscha� eine oder mehrere Loks kaufen. Daher können Loks 

nicht in der gleichen Runde benutzt werden, in der sie gekau� werden. Also kann eine Gesellscha� 
niemals in ihrer ersten Betriebsrunde Einkommen generieren.

Ÿ Besitzt eine Gesellscha� am Ende ihres Zuges keine Lok, muss sie eine kaufen. Das gilt auch dann, 
wenn die Gesellscha� keine gül�ge Route besitzt. 

Ÿ Es gibt ein Limit, wie viele Loks eine Gesellscha� besitzen darf (“Loklimit“). Dies ist phasenabhängig 
(siehe VII.17 Phasenwechsel). 

Ÿ Eine Gesellscha�, die bereits ihr Loklimit erreicht hat, darf keine neue Lok kaufen, selbst wenn sie 
dadurch einige ihrer Loks verschro�en würde. Sie darf aber z.B. - wenn sie eine 3er- und eine 4er-Lok 
besitzt, eine 5er-Lok kaufen, weil das Loklimit vor dem Kauf noch 3 betrug. Nach dem Kauf muss sie 
eine ihrer drei Loks in den Bankpool legen, weil das neue Loklimit nun 2 beträgt. 

Ÿ Loks, die aufgrund einer Phasenwechsels überzählig sind, kommen in den Bank Pool. Für sie wird 
keinerlei Kompensa�on gezahlt.

Ÿ Neue Loks und Wagons werden von der Bank zum aufgedruckten Nennwert gekau�.

Ÿ Neue Standard-Loks werden von der Bank in aufsteigender Reihenfolge gekau�, die kleinste (2er-Lok) 
zuerst. Erst wenn alle 2er-Loks verkau� wurden, kann man eine 3/3+-Lok kaufen usw. Siehe Tabelle 4: 
„Lokübersicht“. Wagons und n-Loks können gekau� werden, sobald und solange sie verfügbar sind, 
unabhängig von ihrer Nummer.  

Ÿ Gesellscha�en können Loks auch von anderen Gesellscha�en kaufen, wenn deren Direktor damit 
einverstanden ist. Dies ist erst ab Phase 3 erlaubt. Der Preis ist frei verhandelbar, muss aber öffentlich 
bekannt gegen werden und mindestens 1$ betragen. Eine große Gesellscha� kann auch Wagons von 
anderen großen Gesellscha�en kaufen, dies aber nur zum Nennwert.  

Ÿ Eine Gesellscha� darf mehr als eine Lok während ihres Spielzugs kaufen, solange das Geld reicht und 
das Loklimit nicht überschri�en wird. 

Ÿ Der Kauf von Loks oder Wagons von anderen Gesellscha�en geschieht immer in der Lokkaufphase 
einer Gesellscha�. Eine Gesellscha� kann immer nur Loks kaufen, wenn sie dran ist, niemals 
verkaufen. 

Ÿ Loks und Wagons können nie an die Bank zurückverkau� werden.

Ÿ Loks und Wagons können nie freiwillig verschro�et werden. Verschro�en passiert nur bei einem 
Phasenwechsel. 

Ÿ Loks, die aufgrund einer Phasenwechsels überzählig sind, kommen in den Bank Pool. Für sie wird 

Spieler A Gesellscha� CO

Spieler A 
besitzt 60% 
und erhält 
daher $54. 

Die Gesellscha� 
besitzt 40% und 
erhält $36.

DQ (dunkelgelb) besitzt eine 5n-Lok.
Sie fährt F-I-H for 80$. 
Zwei Zuckerwürfel werden in den Speicher gelegt.

CO (grün) besitzt zwei 4n-Loks and zwei grüne Maschinen.
Eine 4n fährt K-L-G für 70$. Die zweite 4n fährt K-G-E für 70$. 
Summe: 70 + 70 + 40 (Maschinen) = 180$ (erzeugt 3 Zuckerwürfel)

TSS (rot) besitzt eine 5er-Lok und einen 1er-Wagon.
Sie fährt entweder J-F-C-D-A (liefert 1 Zucker in A ab) für 180$.
Oder sie fährt J-F-C-D-K für 180$ ohne Zuckerlieferung.

SdC (blau) besitzt zwei 4er-Loks und einen 2er-Wagon.

TSS
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SdC
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FEC

A
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B
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CO fährt eine 2n für 40$. 
Ein Zuckerwürfel wird im 
Speicher platziert.

SoC fährt eine 2er-Lok für 60$. 
Mit ihrem 1er-Wagon nimmt 
sie zudem den Zuckerwürfel 
von der Zuckermühle (grüner 
„Heimat”-Token der CO) auf 
und liefert ihn zum Hafen. Für 
diese Lieferung verdient sie 
zusätzliche 30$.

Die Summe von 90$ wird 
ausbezahlt.

CO
SdC

SdC

Bsp. für Dividende ausschü�en:Die erste 4er-Lok fährt A-D-K-O 
für 100$ (beide Häfen zählen 
10). Die zweite 4er-Lok fährt C-
F-J-K-N (liefert zwei 
Zuckerwürfel von der CO-
Zuckermühle nach N; N selbst 
zählt 0) für 20+40+40+40+60= 
200$.   In Summe: 300$

Schon gewusst?
Um die Tausenden von 
Sklaven im Besitz der 
Eisenbahngesellscha� zu 
unterstützen, wurden Arbeiter 
aus dem Ausland geholt, um 
beim Bau der Eisenbahn zu 
helfen. Dies waren haupt-
sächlich irische Einwanderer, 
die erst kürzlich die USA 
erreicht ha�en, und Männer 
von den Kanarischen Inseln, 
die ebenfalls unter spanischer 
Herrscha� standen. Die 
Neuankömmlinge waren nicht 
erfolgreich. Besonders die 
Iren li�en darunter, da sie das 
tropische Klima nicht ge-
wohnt waren. Den Einwan-
derern auf den Kanaren er-
ging es kaum besser. Ge-
zwungen, bis zu 16 Stunden 
am Tag zu arbeiten, starben 
viele von ihnen an 
Erschöpfung.
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Lokkärtchen um. Die Reichweite ist nun um 1 reduziert. Der Preis ist nur noch die Häl�e vom 
Originalpreis, und nur die Häl�e von diesem neuen Preis darf für das Eintauschen in eine 5n-Lok in 
Rechnung gestellt werden. 

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en: 

Ÿ Ein 4D-Zug darf bis zu vier Einkommensorte anfahren, deren Werte verdoppelt werden. Er darf dabei 
keinen Einkommensort auslassen. Er darf keinen Wagon benutzen und daher keine Zuckerwürfel liefern.

Ÿ Eine Route darf nicht von La Habana nach La Habana führen, auch wenn La Habana als gelbes und 
grünes Gleisteil mehrere Einkommensorte aufweist. 

Ÿ Ein Hafen, wenn er Teil einer Route ist, muss zwingend Start- oder Endsta�on sein. Eine Route darf an 
jedem ihrer Enden einen Hafen beinhalten. Häfen zeigen zwei Einkommenswerte: Er zählt 10 (im Fall 
der Isla de Tesoros: 20 oder 40), wenn er in der Reichweite eines Zuges inkludiert ist. Eine Lok, die mit 
einem Wagon Zuckerwürfel in einen Hafen führt, darf diesen dann zusätzlich zur Reichweite anfahren, 
solange die Reichweite dann nur um 1 überschri�en wird. In diesem Fall zählt der Hafen 0. Wann 
immer eine Lok mit einem Wagon einen Hafen anfährt, darf sie Zuckerwürfel abliefern, egal wieviel 
der Hafen wert ist. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf so viele Wagons besitzen, wie das aktuelle Loklimit angibt. Maximal 1 
Wagon darf einer Lok zugeordnet werden. Ein Wagon darf so viele Zuckerwürfel transpor�eren, wie 
seine Ladekapazität (Zahl links oben auf dem Kärtchen) angibt. Wenn eine Lok mit Wagon eine Stadt 
mit Zuckermühle anfährt, und wenn im betreffenden Speicher dieser Zuckermühle noch Zuckerwürfel 
vorhanden sind, und wenn die Lok zusätzlich auch einen Hafen anfährt, dann darf die Lok 
Zuckerwürfel von der Zuckermühle zum Hafen liefern. En�erne die Würfel aus dem Speicher und gib 
sie zurück in den Vorrat. Der Direktor der Zuckermühle hat dagegen kein Ein-spruchsrecht. Jeder 
abgelieferte Zuckerwürfel bringt 30$, die zum Einfahrergebnis addiert werden. 

Ÿ Ein 2er- oder ein 3er- Wagon darf mehrere Zuckerwürfel im selben Hafen abliefern. Besitzt eine Ge-
sellscha� mehrere Wagons, die verschiedenen Loks zugeordnet sind, muss jeder Wagon seine 

Zuckerwürfel in einem anderen Hafen abliefern. 
Ÿ Normalerweise darf eine große Gesellscha� keinen Zug über 

eine mit Bahnhofsmarkern blockierte Stadt fahren lassen. 
Sollte aber in dieser blockierenden Stadt ein FC-Marker liegen, 
dann darf die große Gesellscha� gegen eine Gebühr von 20$ 
diesen Marker einmalig ignorieren (siehe VII.15 Ferrocarril 

Central).  Ein Plus-Zug darf dieses Ignorieren einmalig gra�s machen. 

.VII.11 Einkommen berechnen 

Ÿ Das Einkommen eines Zuges ist die Summe aller Werte aller 
angefahrenen Einkommensorte. Das Einkommen einer Gesellscha� ist die Summer aller Einkommen 
aller ihrer Züge plus das zusätzliche Einkommen von Maschinen (nur bei kleinen Gesellscha�en). 
Maschinen geben nur Einkommen, wenn die Gesellscha� mit einem Zug Einkommen generiert. 

Ÿ Der Wert jeder Stadt oder Zuckerrohrfeld ist auf dem Gleisteil oder Hex aufgedruckt. Rote 
Fernverbindungen haben verschiedene Werte, je nach Phase. Häfen zeigen zwei Werte: 10, wenn der 
Hafen innerhalb der Reichweite einer Lok angefahren wird, oder 0, wenn der Hafen zusätzlich zur 
Reichweite einer Lok angefahren wird. Der Hafen, der zur Isla de Tesorors führt, zeigt ansta� des 
Wertes 10 zwei andere Werte: 20 für die Phasen 1 - 4, 40 für die Phasen 5 - 7. 

Ÿ Das Einfahrergebnis muss das höchste sein, dass erzielt werden kann. Es kann mit einem 
Gesellscha�smarker auf der Einkommenstabelle angezeigt werden. Eine große Gesellscha� kann aber 
darauf verzichten, Zuckerwürfel zu liefern (um sie vielleicht für andere Gesellscha�en aufzusparen). 

Der Direktor der Gesellscha� erhält das Einfahrergebnis aus der Bank und entscheidet im nächsten 

Schri�, was er mit diesen Einnahmen macht.

Ÿ Wenn das Einkommen einer Gesellscha� größer als 0 ist, kann das Geld komple� an die Ak�onäre als 
Dividende ausbezahlt oder komple� für das Betriebskapital der Gesellscha� einbehalten werden. Da 
der Direktor den größten Anteil an der Gesellscha� besitzt, hat er natürlich Interesse daran, die 
Einnahmen auszubezahlen, da er dadurch sein Privatvermögen steigert. Andererseits benö�gt eine 
Gesellscha� auch Geld zum Streckenbau, Bahnhofsmarker setzen, Lokalbahnen kaufen und zur 
Finanzierung neuer Loks. 

Ÿ Wenn eine Gesellscha� eine Dividende höher als 0 auszahlt, steigt der Ak�enkurs, andernfalls sinkt 
der Ak�enkurs (siehe VIII. „Ak�enkursänderungen”).

Dividende ausbezahlen
Ÿ Wenn eine Gesellscha� Dividenden ausbezahlt, erhält jeder Spieler den prozentualen Anteil des 

Einfahrergebnisses, der seinem Anteil an der Gesellscha� entspricht. Jede 20%-Ak�e einer kleinen 
Gesellscha� erhält also 20% vom Einfahrergebnis, und jede 10%-Ak�e einer großen Gesellscha� 
erhält 10% vom Einfahrergebnis.  

Ÿ Eine Direktorsak�e (40% bei kleinen und 20% bei großen Gesellscha�en) erhält daher das Doppelte 
wie eine einfache Ak�e.   

Ÿ Ak�en im Bankpool schü�en an die Bank aus (sie werden also einfach ignoriert). 
Ÿ Ak�en auf dem Besitzbogen einer Gesellscha� schü�en ins Betriebskapital. 

Dividenden einbehalten
Ÿ Der Direktor kann auch entscheiden, das Einfahrergebnis komple� in das Betriebskapital zu geben. 

Wenn die Gesellscha� einbehält (oder eine Dividende von 0 schü�et), sinkt der Ak�enkurs (siehe VIII. 
„Ak�enkursänderungen”). 

Ÿ Wenn eine kleine Gesellscha� einbehält, werden trotzdem alle Zuckerwürfel, die sie laut Tabelle 10 
generiert, auf ihren Speicher gelegt. 

VII.12 Loks kaufen 
Ÿ Als letzte Ak�on in einer OR kann eine Gesellscha� eine oder mehrere Loks kaufen. Daher können Loks 

nicht in der gleichen Runde benutzt werden, in der sie gekau� werden. Also kann eine Gesellscha� 
niemals in ihrer ersten Betriebsrunde Einkommen generieren.

Ÿ Besitzt eine Gesellscha� am Ende ihres Zuges keine Lok, muss sie eine kaufen. Das gilt auch dann, 
wenn die Gesellscha� keine gül�ge Route besitzt. 

Ÿ Es gibt ein Limit, wie viele Loks eine Gesellscha� besitzen darf (“Loklimit“). Dies ist phasenabhängig 
(siehe VII.17 Phasenwechsel). 

Ÿ Eine Gesellscha�, die bereits ihr Loklimit erreicht hat, darf keine neue Lok kaufen, selbst wenn sie 
dadurch einige ihrer Loks verschro�en würde. Sie darf aber z.B. - wenn sie eine 3er- und eine 4er-Lok 
besitzt, eine 5er-Lok kaufen, weil das Loklimit vor dem Kauf noch 3 betrug. Nach dem Kauf muss sie 
eine ihrer drei Loks in den Bankpool legen, weil das neue Loklimit nun 2 beträgt. 

Ÿ Loks, die aufgrund einer Phasenwechsels überzählig sind, kommen in den Bank Pool. Für sie wird 
keinerlei Kompensa�on gezahlt.

Ÿ Neue Loks und Wagons werden von der Bank zum aufgedruckten Nennwert gekau�.

Ÿ Neue Standard-Loks werden von der Bank in aufsteigender Reihenfolge gekau�, die kleinste (2er-Lok) 
zuerst. Erst wenn alle 2er-Loks verkau� wurden, kann man eine 3/3+-Lok kaufen usw. Siehe Tabelle 4: 
„Lokübersicht“. Wagons und n-Loks können gekau� werden, sobald und solange sie verfügbar sind, 
unabhängig von ihrer Nummer.  

Ÿ Gesellscha�en können Loks auch von anderen Gesellscha�en kaufen, wenn deren Direktor damit 
einverstanden ist. Dies ist erst ab Phase 3 erlaubt. Der Preis ist frei verhandelbar, muss aber öffentlich 
bekannt gegen werden und mindestens 1$ betragen. Eine große Gesellscha� kann auch Wagons von 
anderen großen Gesellscha�en kaufen, dies aber nur zum Nennwert.  

Ÿ Eine Gesellscha� darf mehr als eine Lok während ihres Spielzugs kaufen, solange das Geld reicht und 
das Loklimit nicht überschri�en wird. 

Ÿ Der Kauf von Loks oder Wagons von anderen Gesellscha�en geschieht immer in der Lokkaufphase 
einer Gesellscha�. Eine Gesellscha� kann immer nur Loks kaufen, wenn sie dran ist, niemals 
verkaufen. 

Ÿ Loks und Wagons können nie an die Bank zurückverkau� werden.

Ÿ Loks und Wagons können nie freiwillig verschro�et werden. Verschro�en passiert nur bei einem 
Phasenwechsel. 

Ÿ Loks, die aufgrund einer Phasenwechsels überzählig sind, kommen in den Bank Pool. Für sie wird 

Spieler A Gesellscha� CO

Spieler A 
besitzt 60% 
und erhält 
daher $54. 

Die Gesellscha� 
besitzt 40% und 
erhält $36.

DQ (dunkelgelb) besitzt eine 5n-Lok.
Sie fährt F-I-H for 80$. 
Zwei Zuckerwürfel werden in den Speicher gelegt.

CO (grün) besitzt zwei 4n-Loks and zwei grüne Maschinen.
Eine 4n fährt K-L-G für 70$. Die zweite 4n fährt K-G-E für 70$. 
Summe: 70 + 70 + 40 (Maschinen) = 180$ (erzeugt 3 Zuckerwürfel)

TSS (rot) besitzt eine 5er-Lok und einen 1er-Wagon.
Sie fährt entweder J-F-C-D-A (liefert 1 Zucker in A ab) für 180$.
Oder sie fährt J-F-C-D-K für 180$ ohne Zuckerlieferung.

SdC (blau) besitzt zwei 4er-Loks und einen 2er-Wagon.
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CO fährt eine 2n für 40$. 
Ein Zuckerwürfel wird im 
Speicher platziert.

SoC fährt eine 2er-Lok für 60$. 
Mit ihrem 1er-Wagon nimmt 
sie zudem den Zuckerwürfel 
von der Zuckermühle (grüner 
„Heimat”-Token der CO) auf 
und liefert ihn zum Hafen. Für 
diese Lieferung verdient sie 
zusätzliche 30$.

Die Summe von 90$ wird 
ausbezahlt.

CO
SdC

SdC

Bsp. für Dividende ausschü�en:Die erste 4er-Lok fährt A-D-K-O 
für 100$ (beide Häfen zählen 
10). Die zweite 4er-Lok fährt C-
F-J-K-N (liefert zwei 
Zuckerwürfel von der CO-
Zuckermühle nach N; N selbst 
zählt 0) für 20+40+40+40+60= 
200$.   In Summe: 300$

Schon gewusst?
Um die Tausenden von 
Sklaven im Besitz der 
Eisenbahngesellscha� zu 
unterstützen, wurden Arbeiter 
aus dem Ausland geholt, um 
beim Bau der Eisenbahn zu 
helfen. Dies waren haupt-
sächlich irische Einwanderer, 
die erst kürzlich die USA 
erreicht ha�en, und Männer 
von den Kanarischen Inseln, 
die ebenfalls unter spanischer 
Herrscha� standen. Die 
Neuankömmlinge waren nicht 
erfolgreich. Besonders die 
Iren li�en darunter, da sie das 
tropische Klima nicht ge-
wohnt waren. Den Einwan-
derern auf den Kanaren er-
ging es kaum besser. Ge-
zwungen, bis zu 16 Stunden 
am Tag zu arbeiten, starben 
viele von ihnen an 
Erschöpfung.
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keinerlei Kompensa�on gezahlt. 

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:
Ÿ Kleine Gesellscha�en dürfen nur n-Loks kaufen und besitzen.  
Ÿ Für kleine Gesellscha�en ist das Loklimit immer 2. 
Ÿ Eine n-Lok kann in eine n-Lok des nächsten Typs eingetauscht werden. Die Häl�e des Werts der alten 

Lok wird dabei angerechnet. Dies kann eine kleine Gesellscha� einmal pro OR machen. Man kann 
keinen Typ dabei überspringen (z.B. eine 2n in eine 4n eintauschen). Die alte n-Lok geht aus dem Spiel. 
Beispiel: Eine 2n-Lok kann in eine 3n von der Bank eingetauscht werden (falls verfügbar). Die 2n geht 
aus dem Spiel, die 3n kostet nur 140$ ansta� 180$ (das ist auf der Lokkarte angegeben). 

Ÿ Mit dem Kauf oder Export der ersten 8+/4D-Lok sind 4n-Loks veraltet und werden zu (4-1)n-Loks, d.h. 
sie fahren einen Einkommensort weniger an. Dreh die Lokkarte um. (4-1)n-Loks werden nie 
verschro�et. 

Ÿ Eine veraltete 4n-Lok ist nur mehr die Häl�e ihres ursprünglichen Preises wert. Das reduziert auch den 
Eintauschwert. Der Wert einer (4-1)n-Lok beträgt nur mehr 130$. Wenn sie in eine 5n eingetauscht 
wird, kann davon die Häl�e (nämlich 65$) angerechnet werden, also müssen 315$ für die 5n gezahlt 
werden (dies ist in weiß auf der Lokkarte der 5n angegeben). 

Ÿ Veraltete Loks im Bankpool gehen aus dem Spiel.  

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en:
Ÿ Große Gesellscha�en dürfen nur Standard-Loks und Wagons kaufen und besitzen. 
Ÿ 3er-, 4er-, 5er- und 6er-Loks haben alterna�v eine Plus-Lok auf der Rückseite abgedruckt. 

Ein Plus-Zug darf beim Einfahren gra�s einen FC-Marker ignorieren. Plus-Züge sind etwas 
teurer als ihre Pedants (siehe Tabelle 11).  Im Moment des Kaufs entscheidet der Direktor, 
welchen Loktyp er haben will. Diese Entscheidung kann im weiteren Verlauf des Spiels 
nicht mehr geändert werden. 

Ÿ 8+-Loks und 4D-Loks sind alterna�v erhältlich. Im Moment des Kaufs entscheidet der 
Direktor, welchen Loktyp er haben will. Diese Entscheidung kann im weiteren Verlauf des 
Spiels nicht mehr geändert werden.  

Ÿ Der Kauf oder Export einer Standard-Lok kann einen Phasenwechsel verursachen (siehe 
"VII.17 Phasenwechsel”). Dabei ist es egal, welche Seite des Lokkärtchens gekau� oder 
expor�ert wird. 

Ÿ Große Gesellscha�en können während der Lokkaufphase auch Wagons kaufen. 
Ÿ Das Loklimit für große Gesellscha�en ist phasenabhängig: 

▪ Zu Spielbeginn darf jede große Gesellscha� maximal 4 Loks besitzen.
▪ Ab Phase 4 darf jede große Gesellscha� maximal 3 Loks besitzen.
▪ Ab Phase 5 darf jede große Gesellscha� maximal 2 Loks besitzen. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf ebensoviele Wagons wie Loks besitzen. 

VII.13 No�inanzierung Tabelle 11
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Tabelle 12
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Ÿ Sollte eine Gesellscha� gezwungen sein, eine Lok zu kaufen, um dadurch ihre Lokpflicht zu erfüllen, 
und nicht genug Betriebskapital besitzen, kommt es zur No�inanzierung. Der Direktor muss entweder 
der Gesellscha� mit seinem Privatvermögen aushelfen, oder die Gesellscha� gibt Ak�en in den 
Bankpool aus, um Geld von der Bank zu erhalten. Diese zwei Möglichkeiten können beliebig 
kombiniert werden mit folgender Ausnahme: Zuerst muss die Gesellscha� eine Ak�e ausgeben (falls 
sie dies nicht schon früher während ihres Zuges getan hat), bevor der Direktor Privatgeld zuschießen 
darf. 

Ÿ Ak�enausgabe während einer No�inanzierung wird wie ein Ak�enverkauf behandelt. Für jede Ak�e 
erhält die Gesellscha� den aktuellen Kurswert von der Bank ausbezahlt, danach sinkt der Kursmarker 
für jede verkau�e Ak�e um ein Feld diagonal. 

Ÿ Wenn (und nur wenn) der Direktor all sein Privatgeld zugeschossen und die Gesellscha� alle ihre 
Ak�en ausgegeben hat und die Gesellscha� noch immer nicht über genügend Betriebskapital für 
einen Lokkauf verfügt, muss der Direktor eigene Ak�en verkaufen. Das passiert sofort und folgt den 
Regeln des Ak�enverkaufs. Dadurch darf es aber nicht zu einem Direktorwechsel bei irgendeiner 
Gesellscha� kommen. 

Ÿ Die Lok darf dabei nur von der Bank oder vom Bankpool gekau� werden, nicht von einer anderen 
Gesellscha�. Stehen mehrere Loks zur Auswahl, muss die billigste gekau� werden. Bei der No�inan-
zierung darf nur die benö�gte Summe zugeschossen werden, d.h. nach einer No�inanzierung hat die 
betreffende Gesellscha� 0$ im Betriebskapital. 

Ÿ Wenn alle oben beschriebenen Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Lok zu finanzieren, muss sich 
der Spieler für bankro� erklären. Das Spiel endet sofort. 

VII.14 Maschinen kaufen
Ÿ Eine kleine Gesellscha� kann Maschinen zur Unter-

stützung der Zuckerproduk�on kaufen. Maschinen 
erhöhen das Einkommen der Gesellscha�. 

Ÿ Nur kleine Gesellscha�en dürfen Maschinen kaufen. 
Sie geben nur dann einen Bonus, wenn die kleine 
Gesellscha� mit Loks Einkommen generiert. 

Ÿ Jede kleine Gesellscha� darf maximal 3 Maschinen 
besitzen. 

Ÿ Maschinen werden immer von der Bank gekau�. Sie 
dürfen nicht von anderen Gesellscha�en gekau� 
werden, und sie werden auch niemals verschro�et. 
Daher kann eine kleine Gesellscha� nie mehr als drei 
Maschinen während des Spiels kaufen. 

Ÿ Es gibt drei Arten von Maschinen:

Genera�on  verfügbar ab  Anzahl  Bonus   Preis
st1  (gelb)   Phase 1   10   +10   25/30/35/40
nd2  (grün)   Phase 3     8   +20   45/50/55/60
rd3  (braun)  Phase 5     4   +40   65/70/75/80

Ÿ Die ersten drei Maschinen jeder Genera�on sind billiger als der Rest.  
Ÿ Maschinen werden nach dem Lokkauf gekau�. Es dürfen mehrere Maschinen in einem Zug gekau� 

werden. 
Ÿ Maschinen werden nie verschro�et.  

VII.15 Ferrocarril Central (FC)
Ÿ Die FC ist eine staatlich unterstützte Gesellscha�, die immer als letztes in 

einer OR agiert. Sie verwendet immer die oberste Lok ihres Stapels (siehe 
VII.16. Eine Lok wird zur FC expor�ert). In der ersten OR benutzt die FC die 
vorgedruckte 1er-Lok “Ferro Carril Urbano de la Habana”.

Ÿ Loks in der FC werden niemals verschro�et. So würde sie zum Beispiel 
eine 2er-Lok benutzen, wenn sie die oberste Lok ihres Stapels ist, auch 
wenn bereits 4er-Loks im Spiel sind.
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Tabelle 13

Bsp. für Lok-Eintauschen:
Die 3n-Lok kostet nur 140$, 
wenn eine 2n dafür 
eingetauscht wird. 

CVC

CVC

StSpFC

1

4

2 3
FC MS

FC

FC

CS

MS Die MS fährt ihre (4+)-Lok wie oben 
abgebildet. Das „Plus“ erlaubt das 
kostenlose Durchfahren durch 

Einkommensort „3".
Sie fährt 30+20+30+30=$110.

Wenn sie eine ganz normale 4er-Lok hä�e, 
würde sie dasselbe fahren, müsste aber 
20$ für das Ignorieren des FC-Markers 
bezahlen. Andernfalls fährt sie nur 
30+20+30=80$.

Übersicht über die Standard-Loks

Übersicht über die Schmalspur-Loks

Übersicht über die Wagons
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keinerlei Kompensa�on gezahlt. 

Spezielle Regeln für kleine Gesellscha�en:
Ÿ Kleine Gesellscha�en dürfen nur n-Loks kaufen und besitzen.  
Ÿ Für kleine Gesellscha�en ist das Loklimit immer 2. 
Ÿ Eine n-Lok kann in eine n-Lok des nächsten Typs eingetauscht werden. Die Häl�e des Werts der alten 

Lok wird dabei angerechnet. Dies kann eine kleine Gesellscha� einmal pro OR machen. Man kann 
keinen Typ dabei überspringen (z.B. eine 2n in eine 4n eintauschen). Die alte n-Lok geht aus dem Spiel. 
Beispiel: Eine 2n-Lok kann in eine 3n von der Bank eingetauscht werden (falls verfügbar). Die 2n geht 
aus dem Spiel, die 3n kostet nur 140$ ansta� 180$ (das ist auf der Lokkarte angegeben). 

Ÿ Mit dem Kauf oder Export der ersten 8+/4D-Lok sind 4n-Loks veraltet und werden zu (4-1)n-Loks, d.h. 
sie fahren einen Einkommensort weniger an. Dreh die Lokkarte um. (4-1)n-Loks werden nie 
verschro�et. 

Ÿ Eine veraltete 4n-Lok ist nur mehr die Häl�e ihres ursprünglichen Preises wert. Das reduziert auch den 
Eintauschwert. Der Wert einer (4-1)n-Lok beträgt nur mehr 130$. Wenn sie in eine 5n eingetauscht 
wird, kann davon die Häl�e (nämlich 65$) angerechnet werden, also müssen 315$ für die 5n gezahlt 
werden (dies ist in weiß auf der Lokkarte der 5n angegeben). 

Ÿ Veraltete Loks im Bankpool gehen aus dem Spiel.  

Spezielle Regeln für große Gesellscha�en:
Ÿ Große Gesellscha�en dürfen nur Standard-Loks und Wagons kaufen und besitzen. 
Ÿ 3er-, 4er-, 5er- und 6er-Loks haben alterna�v eine Plus-Lok auf der Rückseite abgedruckt. 

Ein Plus-Zug darf beim Einfahren gra�s einen FC-Marker ignorieren. Plus-Züge sind etwas 
teurer als ihre Pedants (siehe Tabelle 11).  Im Moment des Kaufs entscheidet der Direktor, 
welchen Loktyp er haben will. Diese Entscheidung kann im weiteren Verlauf des Spiels 
nicht mehr geändert werden. 

Ÿ 8+-Loks und 4D-Loks sind alterna�v erhältlich. Im Moment des Kaufs entscheidet der 
Direktor, welchen Loktyp er haben will. Diese Entscheidung kann im weiteren Verlauf des 
Spiels nicht mehr geändert werden.  

Ÿ Der Kauf oder Export einer Standard-Lok kann einen Phasenwechsel verursachen (siehe 
"VII.17 Phasenwechsel”). Dabei ist es egal, welche Seite des Lokkärtchens gekau� oder 
expor�ert wird. 

Ÿ Große Gesellscha�en können während der Lokkaufphase auch Wagons kaufen. 
Ÿ Das Loklimit für große Gesellscha�en ist phasenabhängig: 

▪ Zu Spielbeginn darf jede große Gesellscha� maximal 4 Loks besitzen.
▪ Ab Phase 4 darf jede große Gesellscha� maximal 3 Loks besitzen.
▪ Ab Phase 5 darf jede große Gesellscha� maximal 2 Loks besitzen. 

Ÿ Eine große Gesellscha� darf ebensoviele Wagons wie Loks besitzen. 

VII.13 No�inanzierung Tabelle 11
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Tabelle 12
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Ÿ Sollte eine Gesellscha� gezwungen sein, eine Lok zu kaufen, um dadurch ihre Lokpflicht zu erfüllen, 
und nicht genug Betriebskapital besitzen, kommt es zur No�inanzierung. Der Direktor muss entweder 
der Gesellscha� mit seinem Privatvermögen aushelfen, oder die Gesellscha� gibt Ak�en in den 
Bankpool aus, um Geld von der Bank zu erhalten. Diese zwei Möglichkeiten können beliebig 
kombiniert werden mit folgender Ausnahme: Zuerst muss die Gesellscha� eine Ak�e ausgeben (falls 
sie dies nicht schon früher während ihres Zuges getan hat), bevor der Direktor Privatgeld zuschießen 
darf. 

Ÿ Ak�enausgabe während einer No�inanzierung wird wie ein Ak�enverkauf behandelt. Für jede Ak�e 
erhält die Gesellscha� den aktuellen Kurswert von der Bank ausbezahlt, danach sinkt der Kursmarker 
für jede verkau�e Ak�e um ein Feld diagonal. 

Ÿ Wenn (und nur wenn) der Direktor all sein Privatgeld zugeschossen und die Gesellscha� alle ihre 
Ak�en ausgegeben hat und die Gesellscha� noch immer nicht über genügend Betriebskapital für 
einen Lokkauf verfügt, muss der Direktor eigene Ak�en verkaufen. Das passiert sofort und folgt den 
Regeln des Ak�enverkaufs. Dadurch darf es aber nicht zu einem Direktorwechsel bei irgendeiner 
Gesellscha� kommen. 

Ÿ Die Lok darf dabei nur von der Bank oder vom Bankpool gekau� werden, nicht von einer anderen 
Gesellscha�. Stehen mehrere Loks zur Auswahl, muss die billigste gekau� werden. Bei der No�inan-
zierung darf nur die benö�gte Summe zugeschossen werden, d.h. nach einer No�inanzierung hat die 
betreffende Gesellscha� 0$ im Betriebskapital. 

Ÿ Wenn alle oben beschriebenen Maßnahmen nicht ausreichen, um eine Lok zu finanzieren, muss sich 
der Spieler für bankro� erklären. Das Spiel endet sofort. 

VII.14 Maschinen kaufen
Ÿ Eine kleine Gesellscha� kann Maschinen zur Unter-

stützung der Zuckerproduk�on kaufen. Maschinen 
erhöhen das Einkommen der Gesellscha�. 

Ÿ Nur kleine Gesellscha�en dürfen Maschinen kaufen. 
Sie geben nur dann einen Bonus, wenn die kleine 
Gesellscha� mit Loks Einkommen generiert. 

Ÿ Jede kleine Gesellscha� darf maximal 3 Maschinen 
besitzen. 

Ÿ Maschinen werden immer von der Bank gekau�. Sie 
dürfen nicht von anderen Gesellscha�en gekau� 
werden, und sie werden auch niemals verschro�et. 
Daher kann eine kleine Gesellscha� nie mehr als drei 
Maschinen während des Spiels kaufen. 

Ÿ Es gibt drei Arten von Maschinen:

Genera�on  verfügbar ab  Anzahl  Bonus   Preis
st1  (gelb)   Phase 1   10   +10   25/30/35/40
nd2  (grün)   Phase 3     8   +20   45/50/55/60
rd3  (braun)  Phase 5     4   +40   65/70/75/80

Ÿ Die ersten drei Maschinen jeder Genera�on sind billiger als der Rest.  
Ÿ Maschinen werden nach dem Lokkauf gekau�. Es dürfen mehrere Maschinen in einem Zug gekau� 

werden. 
Ÿ Maschinen werden nie verschro�et.  

VII.15 Ferrocarril Central (FC)
Ÿ Die FC ist eine staatlich unterstützte Gesellscha�, die immer als letztes in 

einer OR agiert. Sie verwendet immer die oberste Lok ihres Stapels (siehe 
VII.16. Eine Lok wird zur FC expor�ert). In der ersten OR benutzt die FC die 
vorgedruckte 1er-Lok “Ferro Carril Urbano de la Habana”.

Ÿ Loks in der FC werden niemals verschro�et. So würde sie zum Beispiel 
eine 2er-Lok benutzen, wenn sie die oberste Lok ihres Stapels ist, auch 
wenn bereits 4er-Loks im Spiel sind.
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Tabelle 13

Bsp. für Lok-Eintauschen:
Die 3n-Lok kostet nur 140$, 
wenn eine 2n dafür 
eingetauscht wird. 

CVC

CVC

StSpFC

1

4

2 3
FC MS

FC

FC

CS

MS Die MS fährt ihre (4+)-Lok wie oben 
abgebildet. Das „Plus“ erlaubt das 
kostenlose Durchfahren durch 

Einkommensort „3".
Sie fährt 30+20+30+30=$110.

Wenn sie eine ganz normale 4er-Lok hä�e, 
würde sie dasselbe fahren, müsste aber 
20$ für das Ignorieren des FC-Markers 
bezahlen. Andernfalls fährt sie nur 
30+20+30=80$.

Übersicht über die Standard-Loks

Übersicht über die Schmalspur-Loks

Übersicht über die Wagons



Ÿ Die FC verwendet keine Routen. Sie generiert Einkommen aus drei Quellen: 
◦ Addiere die Werte der Städte mit einem FC-Marker. Zähle so viele Städte, wie es der Reichweite der 

obersten Lok ihres Stapels entspricht. Sollte es mehr Städte mit FC-Marker geben, als gewertet 
werden dürfen, dann nimm die wertvollsten. Das kann auch nur eine Stadt (Havana) sein wie in der 
ersten OR. Platziere dieses Einkommen im Betriebskapital der FC.

◦ Die FC verdient Geld, indem sie ihre Bahnhofsmarker vermietet (siehe unten). Auch dieses Geld 
kommt ins Betriebskapital.  

◦ Für jeden Zuckerwürfel, der noch in einem Speicher einer kleinen Gesellscha� liegt, erhält die FC 
10$ ins Betriebskapital. Alle Zuckerwürfel werden abgeräumt. (Die FC hat diese in Häfen geliefert). 

Ÿ Für jede 10%-Ak�e der FC im Besitz eines Spielers werden 10% des Geldes im Betriebskapital der FC 
ausbezahlt. Der Rest geht in die Bank.  

Ÿ Die FC startet mit einem Kurswert von 50$. Wenn sie Dividende ausbezahlt (geschieht jede OR), steigt 
der Kursmarker um 1 Feld diagonal, es sei denn, alle Ak�en der FC befinden sich in Spielerhand, dann 
steigt der Kurs um 1 Feld waagrecht. Wenn Ak�en der FC verkau� werden, ändert sich ihr Kurswert nicht. 

Ÿ FC-Marker mieten: Eine große Gesellscha� kann Bahnhofsmarker der FC mieten. Für jeden gemie-
teten Bahnhof zahlt die Gesellscha� 20$ aus dem Betriebskapital. Die Häl�e davon (10$) geht in die 
Bank, die andere Häl�e (10$) ins Betriebskapital der FC. Mieten bedeutet, dass der FC-Marker einfach 
ignoriert wird.

Ÿ Marker-Mieten kann in drei Phasen passieren:
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um ein Gleisteil zu legen oder aufzurüsten, 

wenn die Route dahin durch eine mit einem FC-Marker blockierte Stadt führt. 
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um einen Bahnhofsmarker zu setzen, wenn 

die Route dahin durch eine mit einem FC-Marker blockierte Stadt führt.  
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um eine Lok auf einer Route durch eine mit 

einem FC-Marker blockierte Stadt fahren zu lassen. 
Ÿ Jedes Mieten gilt für eine der genannten Möglichkeiten. Wenn die Gesellscha� mehrmals einen Mar-

ker oder mehrere Marker während ihres Zuges mietet, muss sie jedesmal die Gebühr von 20$ bezahlen. 

VII.16 Eine Lok wird zur FC expor�ert.
Ÿ Am Ende eines Sets von Betriebsrunden wird die oberste Lok vom Lokstapel der Standard-Loks auf den 

Besitzbogen der FC (auf dem Spielplan aufgedruckt) gelegt. Bilde einen Stapel mit diesen Loks, die 
neueste Lok immer obenauf. Dies ist durch ein Symbol auf der Rundenleiste abgebildet.

Ÿ Ist die oberste Karte eine 8+/4D-Lok, nimmt sie die FC immer als 8+-Lok. 

VII.17 Phasenwechsel
Ÿ Wird die erste Standard-Lok eines neuen Typs gekau� oder in die FC expor�ert, beginnt eine neue 

Phase. Jeder Phasenwechsel bringt folgende Änderungen: 

Phasentabelle
Phase 1: Ab Spielbeginn
Ÿ Gelbe Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 2n-Loks sind verfügbar 
Ÿ Maschinen der ersten Genera�on (+10$) sind verfügbar 
Ÿ Loklimit für kleine Gesellscha�en: 2 (für das gesamte 

Spiel)
Phase 2 (ab dem Kauf / Export der ersten 2er-Lok):
Ÿ 1er-Wagons sind verfügbar
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 4
Phase 3 (ab dem Kauf / Export der ersten 3/3+-Lok):
Ÿ Grüne Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 3n-Loks sind verfügbar
Ÿ Maschinen der zweiten Genera�on (+20$) sind 

verfügbar 
Ÿ Loks dürfen von anderen Gesellscha�en gekau� werden
Ÿ Wagons dürfen von großen Gesellscha�en zum 

Nennwert gekau� werden
Phase 4 (ab dem Kauf / Export der ersten 4/4+-Lok):
Ÿ 4n-Loks sind verfügbar 
Ÿ 2er-Loks und 2n-Loks werden verschro�et (gehen 

ersatzlos aus dem Spiel)
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 3
Ÿ 2er-Wagons sind verfügbar

Phase 5 (ab dem Kauf / Export der ersten 5/5+-Lok):
Ÿ Braune Gleisteile sind verfügbar 
Ÿ 5n-trains available
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 2
Ÿ Maschinen der dri�en Genera�on (+40$) sind verfügbar
Phase 6 (ab dem Kauf / Export der ersten 6/6+-Lok):
Ÿ 3er-Loks und 3n-Loks werden verschro�et (gehen 

ersatzlos aus dem Spiel)
Ÿ 3er-Wagons sind verfügbar: Beim Kauf des ersten 3er-

Wagons werden alle 1er-Wagons verschro�et.
Phase 7 (ab dem Kauf / Export der ersten 8+/4D-Lok):
Ÿ Graue Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 4er-Loks werden verschro�et (gehen ersatzlos aus dem 

Spiel)
Ÿ 4n-Loks sind veraltet, sie fahren nun als (4-1)n-Loks.

VIII. Ak�enkursänderungen
VIII.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Die Kurse der kleinen und großen Gesellscha�en sowie der FC werden auf der Ak�enkurstabelle mit 

einem Marker im entsprechenden Feld festgehalten. 
Ÿ Für alle Kursbewegungen gilt: Wird ein Kursmarker auf ein Feld verschoben, auf dem sich bereits 

andere Kursmarker befinden, so wird er unter diese gelegt. 
Ÿ Befindet sich der Kursmarker einer Gesellscha� auf Feld 290 und sollte sich um 1 Feld nach rechts 

bewegen, geht er sta�dessen 1 Feld diagonal nach oben auf Feld 300 (durch einen Pfeil angezeigt). Be-
findet sich ein Kursmarker auf Feld 300 und der Kurs sollte steigen, bewegt sich der Kursmarker nicht. 

Ÿ Befindet sich der Kursmarker einer Gesellscha� auf Feld 55 und sollte sich um 1 Feld nach links 
bewegen, geht er sta�dessen 1 Feld diagonal nach unten auf Feld 50 (durch einen Pfeil angezeigt). Be-
findet sich ein Kursmarker auf Feld 50 und der Kurs sollte sinken, bewegt sich der Kursmarker nicht. 

VIII.2 Kursänderungen während einer Betriebsrunde
Kleine und große Gesellscha�en:
Ÿ Wenn eine kleine oder eine große Gesellscha� eine Dividende größer als 0 ausbezahlt, dann steigt der 

Kursmarker ein Feld nach recht. 
Ÿ Wenn eine kleine oder große Gesellscha� keine Dividende ausbezahlt oder eine Dividende von 0$ 

ausbezahlt, dann fällt ihr Kursmarker um 1 Feld nach links. Das passiert auf jeden Fall in der ersten OR 
einer jeden Gesellscha�.

Ferrocaril Central:
Ÿ Der Kurswert steigt immer um ein Feld diagonal in die nächste Reihe (weil die FC immer ausbezahlt). 
Ÿ Befinden sich alle Ak�en der FC in Spielerhand, dann steigt der Kurs ansta� diagonal gerade nach 

rechts (so wie bei allen anderen Gesellscha�en). 

VIII.3 Kursänderungen während einer Ak�enrunde
Kleine und große Gesellscha�en:
Ÿ Nach jedem Verkauf von einer oder mehrerer Ak�en sinkt der Kurs der betreffenden Gesellscha�(en) 

um 1 Feld für jede Ak�e, die verkau� wurde. Wurden also mehrere Ak�en verkau�, sinkt der Kurs im 
Zick-Zack. 

Ÿ Ist am Ende einer Ak�enrunde eine Gesellscha� ausverkau� (d.h. 100% der Ak�en befinden sich in 
Spielerhand), dann steigt der Marker um 1 Feld diagonal nach rechts in die andere Reihe. Dies 
geschieht in der Reihenfolge der Kurswerte (höchster Kurs zuerst).

Ferrocaril Central:
Ÿ Der Kurs ändert sich nie während oder am Ende einer Ak�enrunde.
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Ÿ Die FC verwendet keine Routen. Sie generiert Einkommen aus drei Quellen: 
◦ Addiere die Werte der Städte mit einem FC-Marker. Zähle so viele Städte, wie es der Reichweite der 

obersten Lok ihres Stapels entspricht. Sollte es mehr Städte mit FC-Marker geben, als gewertet 
werden dürfen, dann nimm die wertvollsten. Das kann auch nur eine Stadt (Havana) sein wie in der 
ersten OR. Platziere dieses Einkommen im Betriebskapital der FC.

◦ Die FC verdient Geld, indem sie ihre Bahnhofsmarker vermietet (siehe unten). Auch dieses Geld 
kommt ins Betriebskapital.  

◦ Für jeden Zuckerwürfel, der noch in einem Speicher einer kleinen Gesellscha� liegt, erhält die FC 
10$ ins Betriebskapital. Alle Zuckerwürfel werden abgeräumt. (Die FC hat diese in Häfen geliefert). 

Ÿ Für jede 10%-Ak�e der FC im Besitz eines Spielers werden 10% des Geldes im Betriebskapital der FC 
ausbezahlt. Der Rest geht in die Bank.  

Ÿ Die FC startet mit einem Kurswert von 50$. Wenn sie Dividende ausbezahlt (geschieht jede OR), steigt 
der Kursmarker um 1 Feld diagonal, es sei denn, alle Ak�en der FC befinden sich in Spielerhand, dann 
steigt der Kurs um 1 Feld waagrecht. Wenn Ak�en der FC verkau� werden, ändert sich ihr Kurswert nicht. 

Ÿ FC-Marker mieten: Eine große Gesellscha� kann Bahnhofsmarker der FC mieten. Für jeden gemie-
teten Bahnhof zahlt die Gesellscha� 20$ aus dem Betriebskapital. Die Häl�e davon (10$) geht in die 
Bank, die andere Häl�e (10$) ins Betriebskapital der FC. Mieten bedeutet, dass der FC-Marker einfach 
ignoriert wird.

Ÿ Marker-Mieten kann in drei Phasen passieren:
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um ein Gleisteil zu legen oder aufzurüsten, 

wenn die Route dahin durch eine mit einem FC-Marker blockierte Stadt führt. 
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um einen Bahnhofsmarker zu setzen, wenn 

die Route dahin durch eine mit einem FC-Marker blockierte Stadt führt.  
◦ Eine große Gesellscha� kann einen FC-Marker mieten, um eine Lok auf einer Route durch eine mit 

einem FC-Marker blockierte Stadt fahren zu lassen. 
Ÿ Jedes Mieten gilt für eine der genannten Möglichkeiten. Wenn die Gesellscha� mehrmals einen Mar-

ker oder mehrere Marker während ihres Zuges mietet, muss sie jedesmal die Gebühr von 20$ bezahlen. 

VII.16 Eine Lok wird zur FC expor�ert.
Ÿ Am Ende eines Sets von Betriebsrunden wird die oberste Lok vom Lokstapel der Standard-Loks auf den 

Besitzbogen der FC (auf dem Spielplan aufgedruckt) gelegt. Bilde einen Stapel mit diesen Loks, die 
neueste Lok immer obenauf. Dies ist durch ein Symbol auf der Rundenleiste abgebildet.

Ÿ Ist die oberste Karte eine 8+/4D-Lok, nimmt sie die FC immer als 8+-Lok. 

VII.17 Phasenwechsel
Ÿ Wird die erste Standard-Lok eines neuen Typs gekau� oder in die FC expor�ert, beginnt eine neue 

Phase. Jeder Phasenwechsel bringt folgende Änderungen: 

Phasentabelle
Phase 1: Ab Spielbeginn
Ÿ Gelbe Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 2n-Loks sind verfügbar 
Ÿ Maschinen der ersten Genera�on (+10$) sind verfügbar 
Ÿ Loklimit für kleine Gesellscha�en: 2 (für das gesamte 

Spiel)
Phase 2 (ab dem Kauf / Export der ersten 2er-Lok):
Ÿ 1er-Wagons sind verfügbar
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 4
Phase 3 (ab dem Kauf / Export der ersten 3/3+-Lok):
Ÿ Grüne Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 3n-Loks sind verfügbar
Ÿ Maschinen der zweiten Genera�on (+20$) sind 

verfügbar 
Ÿ Loks dürfen von anderen Gesellscha�en gekau� werden
Ÿ Wagons dürfen von großen Gesellscha�en zum 

Nennwert gekau� werden
Phase 4 (ab dem Kauf / Export der ersten 4/4+-Lok):
Ÿ 4n-Loks sind verfügbar 
Ÿ 2er-Loks und 2n-Loks werden verschro�et (gehen 

ersatzlos aus dem Spiel)
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 3
Ÿ 2er-Wagons sind verfügbar

Phase 5 (ab dem Kauf / Export der ersten 5/5+-Lok):
Ÿ Braune Gleisteile sind verfügbar 
Ÿ 5n-trains available
Ÿ Loklimit für große Gesellscha�en: 2
Ÿ Maschinen der dri�en Genera�on (+40$) sind verfügbar
Phase 6 (ab dem Kauf / Export der ersten 6/6+-Lok):
Ÿ 3er-Loks und 3n-Loks werden verschro�et (gehen 

ersatzlos aus dem Spiel)
Ÿ 3er-Wagons sind verfügbar: Beim Kauf des ersten 3er-

Wagons werden alle 1er-Wagons verschro�et.
Phase 7 (ab dem Kauf / Export der ersten 8+/4D-Lok):
Ÿ Graue Gleisteile sind verfügbar
Ÿ 4er-Loks werden verschro�et (gehen ersatzlos aus dem 

Spiel)
Ÿ 4n-Loks sind veraltet, sie fahren nun als (4-1)n-Loks.

VIII. Ak�enkursänderungen
VIII.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Die Kurse der kleinen und großen Gesellscha�en sowie der FC werden auf der Ak�enkurstabelle mit 

einem Marker im entsprechenden Feld festgehalten. 
Ÿ Für alle Kursbewegungen gilt: Wird ein Kursmarker auf ein Feld verschoben, auf dem sich bereits 

andere Kursmarker befinden, so wird er unter diese gelegt. 
Ÿ Befindet sich der Kursmarker einer Gesellscha� auf Feld 290 und sollte sich um 1 Feld nach rechts 

bewegen, geht er sta�dessen 1 Feld diagonal nach oben auf Feld 300 (durch einen Pfeil angezeigt). Be-
findet sich ein Kursmarker auf Feld 300 und der Kurs sollte steigen, bewegt sich der Kursmarker nicht. 

Ÿ Befindet sich der Kursmarker einer Gesellscha� auf Feld 55 und sollte sich um 1 Feld nach links 
bewegen, geht er sta�dessen 1 Feld diagonal nach unten auf Feld 50 (durch einen Pfeil angezeigt). Be-
findet sich ein Kursmarker auf Feld 50 und der Kurs sollte sinken, bewegt sich der Kursmarker nicht. 

VIII.2 Kursänderungen während einer Betriebsrunde
Kleine und große Gesellscha�en:
Ÿ Wenn eine kleine oder eine große Gesellscha� eine Dividende größer als 0 ausbezahlt, dann steigt der 

Kursmarker ein Feld nach recht. 
Ÿ Wenn eine kleine oder große Gesellscha� keine Dividende ausbezahlt oder eine Dividende von 0$ 

ausbezahlt, dann fällt ihr Kursmarker um 1 Feld nach links. Das passiert auf jeden Fall in der ersten OR 
einer jeden Gesellscha�.

Ferrocaril Central:
Ÿ Der Kurswert steigt immer um ein Feld diagonal in die nächste Reihe (weil die FC immer ausbezahlt). 
Ÿ Befinden sich alle Ak�en der FC in Spielerhand, dann steigt der Kurs ansta� diagonal gerade nach 

rechts (so wie bei allen anderen Gesellscha�en). 

VIII.3 Kursänderungen während einer Ak�enrunde
Kleine und große Gesellscha�en:
Ÿ Nach jedem Verkauf von einer oder mehrerer Ak�en sinkt der Kurs der betreffenden Gesellscha�(en) 

um 1 Feld für jede Ak�e, die verkau� wurde. Wurden also mehrere Ak�en verkau�, sinkt der Kurs im 
Zick-Zack. 

Ÿ Ist am Ende einer Ak�enrunde eine Gesellscha� ausverkau� (d.h. 100% der Ak�en befinden sich in 
Spielerhand), dann steigt der Marker um 1 Feld diagonal nach rechts in die andere Reihe. Dies 
geschieht in der Reihenfolge der Kurswerte (höchster Kurs zuerst).

Ferrocaril Central:
Ÿ Der Kurs ändert sich nie während oder am Ende einer Ak�enrunde.
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IX. Spielende
IX.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Das Spiel endet, wenn die Bank kein Geld mehr hat (d.h. sie müsste alles oder mehr, als sie besitzt, 

auszahlen). Ab diesem Zeitpunkt werden ausgeschü�ete Dividenden auf eine Bla� no�ert und zählen 
zum Bargeld eines Spielers. Es kann sta�dessen auch zusätzliches Geld zur Bank hinzugefügt werden, 
das hat aber keine Auswirkung mehr aufs Spielende. 

Ÿ Wenn der Bank während einer OR das Geld ausgeht, wird noch ein komple�es Set an ORs gespielt. Das 
Spiel ist dann zu Ende.  

Ÿ Geht der Bank während einer Ak�enrunde das Geld aus, werden diese Ak�enrunde und ein 
komple�es Set an ORs gespielt. Dann ist das Spiel zu Ende. 

Ÿ Das Spiel endet auch sofort, wenn die zweite 8+/4D-Lok in die FC expor�ert wird. 
Ÿ Wenn das Spiel durch Bankro� eines Spielers endet, ist das Spiel sofort zu Ende. Keine weitere Ak�on 

wird mehr durchgeführt. In seltenen Fällen kann es auch passieren, dass ein bankro�er Spieler das 
Spiel gewinnt.  

IX.2 Abrechnung
Ÿ Jeder Spieler addiert zu seinem Bargeld die Kurswerte seiner Ak�en und alle seine Dividenden, die 

nach dem Bankro� der Bank noch auf einem Ze�el no�ert wurden. 
Ÿ Gesellscha�svermögen in Form von Loks oder Betriebskapital hat für den Spielausgang keine 

Bedeutung. 
Ÿ Unbenutzte Kommissionskarten haben bei Spielende keinen Wert.
Ÿ Der Spieler mit dem größten Vermögen gewinnt das Spiel.
Ÿ Bei Gleichstand gewinnen alle Spieler mit dem größten Vermögen. Das kommt sehr selten vor. 

X. Spielau�au für die 2-Spieler-Kurzversion
Die 2-Spieler-Kurzversion wird nur auf dem halben Spielplan gespielt. Entscheide, ob du auf der 
westlichen oder der östlichen Häl�e spielen willst. Benutze das rote und das dunkelgrüne Gleisteil, um 
den Spielbereich abzugrenzen. Das rote Teil gilt als rote Fernverbindung und wird beim Einfahren wie eine 
Stadt gewertet. Ihr Wert erhöht sich mit den verschiedenen Spielphasen, wie auf dem Teil angegeben. 
Nur Standard-Loks dürfen es anfahren. Es zählt als Hafen für die Zuckerlieferung. 
Das dunkelgrüne Teil stellt ein Zuckerrohrfeld mit einem permanenten Wert von 20 darf. Nur 
Schmalspurzüge dürfen es anfahren. 

 Wenn du auf dem östlichen Teil des Spielplans spielen willst:
Ÿ Leg das rote Gleisteil auf Feld D15, die schwarzen Pfeile an der östlichen und südöstlichen Seite. 
Ÿ Leg das dunkelgrüne Gleisteil auf Feld C16, der schwarze Pfeil dabei an der östlichen Seite. 
Ÿ Nur vier große Gesellscha�en sind im Spiel: NPP, TSS, SdC, FEC.

Wenn du auf dem westlichen Teil des Spielplans spielen willst:
Ÿ Leg das rote Gleisteil auf Feld D19, die schwarzen Pfeile an der westlichen und nordwestlichen Seite.  
Ÿ Leg das dunkelgrüne Gleisteil auf Feld E18, der schwarze Pfeil dabei an der westlichen Seite. 
Ÿ Nur vier große Gesellscha�en sind im Spiel: OE, MS, CVC, StSp

XI. Spielau�au für die 2-Spieler-
Mi�elversion	

Ÿ Verwende die Rückseite des Spielplans.
Ÿ Nur sechs große Gesellscha�en sind im Spiel: MS, CvC, StSp, NPP, TSS, 

SdC
Ÿ Das rote Havana-Teil gilt als Fernverbindung und wird beim Einfahren 

wie eine Stadt gewertet. Ihr Wert erhöht sich mit den verschiedenen 
Spielphasen, wie auf dem Teil angegeben. Nur Standard-Loks dürfen 
es anfahren. Es zählt als Hafen für die Zuckerlieferung. 

Regeln, die leicht übersehen werden:
Ÿ Ak�en von großen Gesellscha�en dürfen vom Besitzbogen der Gesellscha� gekau� werden. Dies gilt 

aber nicht bei kleinen Gesellscha�en. Diese verbleiben auf dem Besitzbogen, bis der Direktor sie 
während einer Betriebsrunde in den Pool auswir�. 

Ÿ Eine Gesellscha� ohne Lok darf keine Ak�en ausgeben. 
Ÿ Ak�en der FEC dürfen erst ab Phase 4 gekau� werden. 
Ÿ Kleine Gesellscha�en agieren in umgekehrter Reihenfolge (niedrigster Kurs zuerst). 
Ÿ Nur eine Kommissionskarte darf von einer Gesellscha� pro OR benutzt werden. 
Ÿ Zuckerrohrfelder dürfen mit Schmalspurgleisen gra�s verbaut werden. Große Gesellscha�en dürfen 

ab Phase 3 Normalspur darauf bauen, das kostet aber 10$ pro Hexfeld (wie aufgedruckt). 
Ÿ Veraltete Loks im Bankpool gehen aus dem Spiel.  
Ÿ Maschinen generieren nur dann Einkommen, wenn die kleine Gesellscha� auch mit mindestens einer 

Lok fährt (”nur wenn die Lok Zucker zu der Zuckermühle liefert, kann die Maschine arbeiten”). 
Ÿ Jede OR steigt der Kursmarker der FC diagonal um 1 Feld. Wenn die FC ausverkau� ist, steigt er sta�-

dessen gerade um 1 Feld (außer er ist auf Feld 290, dann wieder diagonal auf 300).   

Beachte: Das Spiel funk�oniert sehr gut für 2 - 5 Spieler. Eine Par�e zu sechst geschieht auf eigene 
Verantwortung.
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Spieleranzahl und Version:
Startkapital:
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Schon gewusst?
Kubas Eisenbahngeschichte 
begann am 12. Oktober 1834, 
als die Regen�n von Spanien, 
Maria Chris�na, Prinzession 
beider Sizilien, den Bau der 
ersten Linie genehmigte. Als 
die Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana am 19. 
November 1837 die 27,5 
Kilometer lange Strecke von 
Havanna nach Bejucal eröff-
nete, war dies die erste 
Dampfeisenbahnlinie in La-
teinamerika. Zu diesem Zeit-
punkt besass Spanien selbst 
noch keine Eisenbahnlinien.
Zum Gedenken an den 
Heiligen Tag von Königin 
Isabel II. weihte die Real Junta 
de Fomento die Eisenbahn am 
19. November 1837 feierlich 
ein. Trotz des We�ers – es 
ha�e die ganze Nacht zuvor 
geregnet – versammelte sich 
eine Menschenmenge, um die 
lauten Logomo�ve zu 
bestaunen.



IX. Spielende
IX.1 Allgemeine Informa�onen
Ÿ Das Spiel endet, wenn die Bank kein Geld mehr hat (d.h. sie müsste alles oder mehr, als sie besitzt, 

auszahlen). Ab diesem Zeitpunkt werden ausgeschü�ete Dividenden auf eine Bla� no�ert und zählen 
zum Bargeld eines Spielers. Es kann sta�dessen auch zusätzliches Geld zur Bank hinzugefügt werden, 
das hat aber keine Auswirkung mehr aufs Spielende. 

Ÿ Wenn der Bank während einer OR das Geld ausgeht, wird noch ein komple�es Set an ORs gespielt. Das 
Spiel ist dann zu Ende.  

Ÿ Geht der Bank während einer Ak�enrunde das Geld aus, werden diese Ak�enrunde und ein 
komple�es Set an ORs gespielt. Dann ist das Spiel zu Ende. 

Ÿ Das Spiel endet auch sofort, wenn die zweite 8+/4D-Lok in die FC expor�ert wird. 
Ÿ Wenn das Spiel durch Bankro� eines Spielers endet, ist das Spiel sofort zu Ende. Keine weitere Ak�on 

wird mehr durchgeführt. In seltenen Fällen kann es auch passieren, dass ein bankro�er Spieler das 
Spiel gewinnt.  

IX.2 Abrechnung
Ÿ Jeder Spieler addiert zu seinem Bargeld die Kurswerte seiner Ak�en und alle seine Dividenden, die 

nach dem Bankro� der Bank noch auf einem Ze�el no�ert wurden. 
Ÿ Gesellscha�svermögen in Form von Loks oder Betriebskapital hat für den Spielausgang keine 

Bedeutung. 
Ÿ Unbenutzte Kommissionskarten haben bei Spielende keinen Wert.
Ÿ Der Spieler mit dem größten Vermögen gewinnt das Spiel.
Ÿ Bei Gleichstand gewinnen alle Spieler mit dem größten Vermögen. Das kommt sehr selten vor. 

X. Spielau�au für die 2-Spieler-Kurzversion
Die 2-Spieler-Kurzversion wird nur auf dem halben Spielplan gespielt. Entscheide, ob du auf der 
westlichen oder der östlichen Häl�e spielen willst. Benutze das rote und das dunkelgrüne Gleisteil, um 
den Spielbereich abzugrenzen. Das rote Teil gilt als rote Fernverbindung und wird beim Einfahren wie eine 
Stadt gewertet. Ihr Wert erhöht sich mit den verschiedenen Spielphasen, wie auf dem Teil angegeben. 
Nur Standard-Loks dürfen es anfahren. Es zählt als Hafen für die Zuckerlieferung. 
Das dunkelgrüne Teil stellt ein Zuckerrohrfeld mit einem permanenten Wert von 20 darf. Nur 
Schmalspurzüge dürfen es anfahren. 

 Wenn du auf dem östlichen Teil des Spielplans spielen willst:
Ÿ Leg das rote Gleisteil auf Feld D15, die schwarzen Pfeile an der östlichen und südöstlichen Seite. 
Ÿ Leg das dunkelgrüne Gleisteil auf Feld C16, der schwarze Pfeil dabei an der östlichen Seite. 
Ÿ Nur vier große Gesellscha�en sind im Spiel: NPP, TSS, SdC, FEC.

Wenn du auf dem westlichen Teil des Spielplans spielen willst:
Ÿ Leg das rote Gleisteil auf Feld D19, die schwarzen Pfeile an der westlichen und nordwestlichen Seite.  
Ÿ Leg das dunkelgrüne Gleisteil auf Feld E18, der schwarze Pfeil dabei an der westlichen Seite. 
Ÿ Nur vier große Gesellscha�en sind im Spiel: OE, MS, CVC, StSp

XI. Spielau�au für die 2-Spieler-
Mi�elversion	

Ÿ Verwende die Rückseite des Spielplans.
Ÿ Nur sechs große Gesellscha�en sind im Spiel: MS, CvC, StSp, NPP, TSS, 

SdC
Ÿ Das rote Havana-Teil gilt als Fernverbindung und wird beim Einfahren 

wie eine Stadt gewertet. Ihr Wert erhöht sich mit den verschiedenen 
Spielphasen, wie auf dem Teil angegeben. Nur Standard-Loks dürfen 
es anfahren. Es zählt als Hafen für die Zuckerlieferung. 

Regeln, die leicht übersehen werden:
Ÿ Ak�en von großen Gesellscha�en dürfen vom Besitzbogen der Gesellscha� gekau� werden. Dies gilt 

aber nicht bei kleinen Gesellscha�en. Diese verbleiben auf dem Besitzbogen, bis der Direktor sie 
während einer Betriebsrunde in den Pool auswir�. 

Ÿ Eine Gesellscha� ohne Lok darf keine Ak�en ausgeben. 
Ÿ Ak�en der FEC dürfen erst ab Phase 4 gekau� werden. 
Ÿ Kleine Gesellscha�en agieren in umgekehrter Reihenfolge (niedrigster Kurs zuerst). 
Ÿ Nur eine Kommissionskarte darf von einer Gesellscha� pro OR benutzt werden. 
Ÿ Zuckerrohrfelder dürfen mit Schmalspurgleisen gra�s verbaut werden. Große Gesellscha�en dürfen 

ab Phase 3 Normalspur darauf bauen, das kostet aber 10$ pro Hexfeld (wie aufgedruckt). 
Ÿ Veraltete Loks im Bankpool gehen aus dem Spiel.  
Ÿ Maschinen generieren nur dann Einkommen, wenn die kleine Gesellscha� auch mit mindestens einer 

Lok fährt (”nur wenn die Lok Zucker zu der Zuckermühle liefert, kann die Maschine arbeiten”). 
Ÿ Jede OR steigt der Kursmarker der FC diagonal um 1 Feld. Wenn die FC ausverkau� ist, steigt er sta�-

dessen gerade um 1 Feld (außer er ist auf Feld 290, dann wieder diagonal auf 300).   

Beachte: Das Spiel funk�oniert sehr gut für 2 - 5 Spieler. Eine Par�e zu sechst geschieht auf eigene 
Verantwortung.
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Schon gewusst?
Kubas Eisenbahngeschichte 
begann am 12. Oktober 1834, 
als die Regen�n von Spanien, 
Maria Chris�na, Prinzession 
beider Sizilien, den Bau der 
ersten Linie genehmigte. Als 
die Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana am 19. 
November 1837 die 27,5 
Kilometer lange Strecke von 
Havanna nach Bejucal eröff-
nete, war dies die erste 
Dampfeisenbahnlinie in La-
teinamerika. Zu diesem Zeit-
punkt besass Spanien selbst 
noch keine Eisenbahnlinien.
Zum Gedenken an den 
Heiligen Tag von Königin 
Isabel II. weihte die Real Junta 
de Fomento die Eisenbahn am 
19. November 1837 feierlich 
ein. Trotz des We�ers – es 
ha�e die ganze Nacht zuvor 
geregnet – versammelte sich 
eine Menschenmenge, um die 
lauten Logomo�ve zu 
bestaunen.



40

397 716 710 IR29

IR30

IR26

IR27

IR31

IR32

IR28

IR34

IR33

IR35

712

713

25

28

30

29

31

18

19

20

23

24

26

27

9

9 711

714

715

L50

L62

L68

L63

L69

L64

L70

L74

L65

L71

L75

L49

L48

L51

L78

8

8

5

20

201

30

14 L52

L53

L54

L55

L56

L57

L58

L59

L60

L61

14

14

30

14

40

30

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

40

15
30

15

L44

L45

40

40

40
40

512

45

41

46

47

44

43

42

70

L76

L77

6

20

202

30

57

20

621

30

Y

Y

Y

Y

Y

H

H

Y

Y

30

611

40

216Y

50

10

20

30

20

30

20

30

40

20

30

40

10

10

20

L46
H60

L47
H80

50

50

455

50

L66

L72

L67

L73

30

40

30

40

60

2

3

9

1 2 2 1 226

2 2 3 5

1

28

2 1 62

1 2 2 1 6

1

24

2 1 92

1

3

3

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1 1

1

1 11

2

4

} } } } } }}}

} } } }

}

}}

} } }}

} } } } }

}

}}

} } }}

}

}

}

}
}}

}
}

}

}

Gleisteilübersicht
Ph

as
en

ta
be

lle

1 2 3 4 5 6 7

+1
0

+2
0

+4
0

$$

$7
00

8+
PE

RM
AN

EN
T

8+

N
/

/

Lim
it


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24

